
   4 Wir informieren Sie 
 Nachbericht der Werk- und Prüfstellenleiterschulung

814  Wir stellen Ihnen vor  
 Jens Enderling (Betonwerk GmbH Milmersdorf) und Katrin Knöpke (Lichtner Gruppe Deutschland)  

  Statistik Spezial
 Beilage für unsere Mitglieder

 

 Mi 
Mitgliederinfo

 

02 | 2023



 

 2 02 | 2023

Vorwort

Mitglieder – in eigener Sache
Werk- und Prüfstellenleiter-Schulung 2023  ....................4

Interview mit Jens Enderling ...........................................8

Programm: Prüfung von Gesteinskörnungen ................12

Inhouse-Schulungen Mantelverordnung .......................13

Interview mit Katrin Knöpke ..........................................14

Programm: Rohstoffkolloquium .....................................18

Förderpreis der Stiftung Steine-Erden-Bergbau und 
Umwelt ..........................................................................19

Gleisanschluss-Charta  .................................................20

UVMB-Terminkalender ..................................................22

Fachgruppe Asphalt
Terminkalender ..............................................................23

OKSTRA-XML – Die neue digitale Überprüfbarkeit .......23

Schulung der Mischmeister für Asphalt  ........................24

Terminkalender ..............................................................26

Fachgruppe Gesteinsbaustoffe
Start des MIRO-Fotowettbewerbs 2023 ........................26

MIRO mahnt Gleichgewicht an .....................................27

EBV – Übergangsreglungen  
Mecklenburg-Vorpommern ............................................28

EBV: Standardwerk jetzt auch online ............................28

Femern A/S prüft Verfügbarkeit von Steinen für Riff auf 
der Sagas-Bank ............................................................29

Fachgruppe Beton & Mörtel
Terminkalender ..............................................................29

BTB-Monatsbrief ...........................................................30

Einsatz von WDVS-Produkten ......................................30

Fachgruppe Betonbauteile
Terminkalender ..............................................................31

Neueinordnung von Betonbauteilen in den Gefahrtarif  
der BG Bau ...................................................................31

Baustellenbericht: Schwebende Aussichtsplattform ......32

Rohstoff und Umwelt
Artensteckbrief: Flussregenpfeifer ................................33

Rohstoffsituation Deutschland 2021..............................35

Best Practice-Beispiel ...................................................36

Rohstoffbericht Sachsen-Anhalt 2022 ...........................38

Lagerstättenwirtschaftliche Jahresanalyse Thüringen  .38

13. Monitoring Bericht der Initiative  
Kreislaufwirtschaft Bau  .................................................39

EU-Projekt für regionen-übergreifende  
Wasserstoffinfrastruktur ................................................40

Neue Museumsleitung im Steinarbeiterhaus  ...............40

Technik
Verdreifachung der Ladegeschwindigkeit bei  
Elektro-Lkw geplant .......................................................41

DBV-Heft 50 „Nachhaltiges Bauen mit Beton"  .............42

Normen und Normentwürfe des NABau 2023 ...............43

Tarif-, Sozialpolitik & Recht
Urlaubsabgeltung bei tariflichvertraglicher  
Ausschlussfrist ..............................................................44

Fünfte Verordnung über eine Lohnuntergrenze in der 
Arbeitnehmerüberlassung .............................................45

Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2023  ..................45

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ..............................46

Erste Verordnung zur Änderung der  
Baustellenverordnung ...................................................46

Attraktivität eines Standortes aus Sicht von Young 
Professionals .................................................................46

Serviceportal erleichtert Meldung an die  
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ..................47

Standpunkt von Dr. Rainer Dulger ................................48

Qualifizierung bei der BG BAU ......................................49

Fertigbauteile sicher handhaben ...................................49

Digitale Tools unterstützen die Ausbildungspraxis ........49

Wirtschaftspolitik
Alarmruf: „Energiepolitik: Wunschdenken und Schön-
färberei gefährden die Versorgungssicherheit!“ ............50

Veranstaltungen & Weiterbildungen
Messen ..........................................................................51

Weitere Veranstaltungshinweise ...................................52



Vorwort

 302 | 2023

Guter Start ins neue Jahr 
Liebe Leser,

der UVMB ist mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten für 
seine Mitglieder in das Jahr 2023 gestartet. Unsere Werk- 
und Prüfstellenleiter-Schulung, die Mischmeisterlehrgänge 
für Beton und Asphalt haben einen großen Zuspruch ge-
funden. Ergänzt wird unser Weiterbildungsangebot durch 
Inhouse-Schulungen zur Mantelverordnung und durch 
unsere traditionelle Schulung „Prüfung von Gesteins-
körnungen“, die wir nach sechsjähriger Pause aufgrund 
der starken Nachfrage mit zwei Kursen im März wieder-
belebt haben. In der vorliegenden Ausgabe finden sich 
Kurzberichte zu den Veranstaltungen, die einen groben 
Überblick über die fachlichen Inhalte geben. 

Für die innerverbandliche Organisation und die Arbeit der 
Fachgruppen stellen die Wahlen zu den Vorständen im 
Juni zu unseren Verbandstagen in Berlin einen Höhepunkt 
dar. Wir freuen uns, dass wir für die Arbeit in den Vor-
ständen neue Mitglieder gewinnen konnten, die sich zur 
Wahl stellen. Auch hier steht der Verband vor der Aufgabe, 
langjährige erfahrene Vorstandsmitglieder adäquat zu er-
setzten. Mit dem Generationswechsel in den Vorständen 
stehen wir vor der Aufgabe, die jüngere Generation für die 
Arbeit in den Verbänden zu begeistern und hoffen natürlich 
auch auf neue Impulse. In unserer neuen Rubrik „Wir stel-
len Ihnen vor“, die bereits in der vergangenen Ausgabe 
unserer Mi gestartet ist, präsentieren sich einige der Kandi-
daten in kurzen Interviews.

Seit etwa einem dreiviertel Jahr teilen wir unsere 
Branchenthemen auch in den sozialen Netzwerken über 
LinkedIn, Facebook und Instagram. Um hier einen echten 
Schritt nach vorn zu machen, brauchen wir jeden Einzel-
nen aus unserer Branche, der in den sozialen Medien 
unterwegs ist. Also bitte folgen Sie uns, liken und teilen Sie 
unsere Beiträge, nur so bekommen Branchenthemen ein 
entsprechendes Gewicht und eine entsprechende öffentli-
che Präsenz. 

Diese öffentliche Präsenz, der Mitteldeutsche Rundfunk 
berichtete darüber, hatte die Räumung des Heibo-Camps 
in einem Waldstück bei Ottendorf-Okrilla, der seit mehr als 
einem Jahr eines unserer Mitgliedsunternehmen in Atem 
hält. Nach Medienberichten lief die Räumung weitgehend 
ruhig und friedlich ab. Bei dieser Aktion kamen ca. 1.000 

Polizisten zum Einsatz. In diesem Zusammenhang emp-
fehle ich einen hochinteressanten Artikel aus der WELT am 
SONNTAG vom 5. Februar 2023 „INSIDE – Letzte Genera-
tion“, der die Umweltaktivisten mit ihren Zielen in einem 
ganz neuen Bild erscheinen lässt und konsequentes staat-
liches Handeln erfordert. Dieses konsequente Handeln 
wäre auch im Fall des Heibo-Camps von Anbeginn an-
gebracht gewesen. Interessant wäre in diesem Zu-
sammenhang, was der Polizeieinsatz den Steuerzahler ge-
kostet hat. Offensichtlich können wir uns diesen Luxus als 
Gesellschaft immer noch leisten, ganz zu schweigen von 
den Kosten, auf denen das Unternehmen sitzen bleibt, weil 
es in dieser Zeit extrem mit den Auswirkungen der Be-
setzung beispielsweise durch Vandalismus und Störung 
der betrieblichen Abläufe zu kämpfen hatte. An dieser Stel-
le muss sich der Freistaat Sachsen und die aktuelle 
Landespolitik schon die Frage gefallen lassen, warum man 
diesen rechtsfreien Raum über so lange Zeit zugelassen 
hat. Und wenn dann Politiker der Grünen, die in Sachsen 
Regierungsverantwortung tragen, Verständnis für den Pro-
test der Umweltschützer zeigen, stellen sich mir noch ganz 
andere Fragen.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen unserer Mitglieder-
information viel Freude. Zu unserer Januarausgabe hat 
uns viel Lob aus der Leserschaft erreicht, was uns moti-
viert, das Profil unser Mitgliederinformation weiter zu 
schärfen. 

Ihr Bert Vulpius
Geschäftsführer
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MITGLIEDER – IN EIGENER SACHE

Werk- und Prüfstellenleiter-Schulung 2023

Nachhaltigkeit mit klimafreundlichen Betonen und neuen Technologien 
Vom 24. bis 25. Januar fand die Werk- und Prüfstellen-
leiter-Schulung (WPL) der Branchenverbände BAU-ZERT, 
BÜV Nord, Unternehmerverband Mineralische Baustoffe 
(UVMB) und des Verbandes der Beton- und Fertigteil-
industrie Nord (VBF Nord) statt. 210 Betriebsleiter, Unter-
nehmer und Interessierte aus der Baustoffindustrie wurden 
in Leipzig begrüßt. Die Verbände boten informative Vor-
träge aus den Bereichen Technik, Normung, Forschung, 
Recht sowie aktuelle Projektberichte. Ergänzt wurde das 
Vortragsprogramm wie gewohnt durch Workshops für die 
Branchenzweige Beton und Mörtel, Betonfertigteile und 
Gesteinsbaustoffe sowie eine Industrieausstellung. Die 
Abendveranstaltung bot für alle die Gelegenheit, Ge-
spräche zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. 

Themen im Plenum
Der Blick auf die Zukunft des Betons, neueste Forschungs-
ergebnisse und deren Anwendung sowie das allgegen-
wärtige Thema nachhaltige Baustoffe waren Gegenstand 
der Vorträge des ersten Tages. Der zweite Veranstaltungs-
tag wartete ebenso mit inhaltlich interessanten Vorträgen 
auf, die vom Beton-3D-Druck über Anforderungen an die 
Baustoffhersteller, die aus der Umsetzung der Energie-
wende resultieren, bis hin zu neuen Bindemitteln sowie 
den Einsatzmöglichkeiten für schwere Gesteinskörnungen 
reichten. Bereichert wurde das Programm durch zwei Er-

fahrungsberichte über ein Bienenprojekt in einem Trans-
portbetonwerk der SCHWENK Beton Berlin-Brandenburg 
GmbH in Berlin und die Instandsetzung der Dammab-
sackung der Autobahn A20.

Ulrich Nolting (InformationsZentrum Beton GmbH) startete 
mit „Gutes Klima – der Weg der Betonindustrie“. Der Euro-
päische Green Deal – Klimaneutralität bis 2050, die „5C-
Strategie“ mit einer CO2-Reduktion bis 2030 und die dar-
aus resultierenden gemeinsamen politischen und 
gesellschaftlichen Aufgaben standen dabei im Mittelpunkt 
des Vortrags. „Wer da nicht mitmacht, wird nicht mehr wett-
bewerbsfähig sein“, lautete sein Mahnruf an die An-
wesenden. Um eine Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, 
müssten alle Akteure zusammenarbeiten. Die Aufgabe der 
Betonindustrie sieht Nolting im Bereich CO2-optimierter Be-
tone und der Logistik. CO2 auffangen, zu speichern und zu 
nutzen sei ein wesentlicher Beitrag zur Emissions-
reduktion. Derzeit noch unterbewertet sei der Einsatz von 
Beton als thermisches Speichermedium. 

RA Daniel Schmidt (UVMB) sprach über den Einsatz von 
Fremdpersonal. Ausgehend von den gesetzlichen Grund-
lagen stellte er die damit verbundenen organisatorischen 
und rechtlichen Anforderungen dar, die daraus für die 
Unternehmen erwachsen. Anschließend berichtete  
Dr. Danko Knothe (Die Autobahn GmbH des Bundes – 
Niederlassung Ost) über die aktuellen Herausforderungen 
bei der Instandhaltung und dem Ausbau des Autobahn-
netzes sowie den zugehörigen Ingenieurbauwerken in 
Mitteldeutschland. Die bisherigen und geplanten In-
vestitionen seien für die Anforderungen, die aus dem stetig 
steigenden Güterverkehr auf der Straße erwachsen, deut-
lich zu gering. Mehr als hinderlich für die Er- und Unter-
haltung einer intakten Infrastruktur sowie deren Ausbau 
seien die sehr langwierigen Genehmigungsverfahren, die 
in der Regel 10 bis 15 Jahre dauern. Bei Planungs- und 
Genehmigungsverfahren müssen deshalb eine deutliche 
Verkürzung der Verfahrenslaufzeiten und eine Straffung 
des Planungsprozesses das Ziel sein. 
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Das weltweit erste Gebäude aus Carbon-Beton stellte Mat-
thias Tietze (C3 – Carbon Concrete Composite) in seinem 
Projektbericht „CUBE Dresden“ vor. Das Beispiel zeigt, 
dass sich mit Beton filigrane Bauten in einer breiten archi-
tektonischen Formenvielfalt herstellen lassen und dabei 
deutlich Ressourcen eingespart werden können. Am Ende 
des Vortragblocks erläuterte Hannes Krüger (Bundes-
verband der Deutschen Transportbetonindustrie), welche 
Anforderungen sich aus der neuen DIN 1045-2 (BBQ – Be-
tonBauQualität) für die Transportbetonindustrie ergeben. 

Prof. Dr.-Ing. Frank Will (TU Dresden) berichtete am zwei-
ten Tag über Perspektiven und technischen Heraus-
forderungen beim monolithischen Beton-3D-Druck. Man 
sei hier noch in der Experimentierphase und gedruckte 
Häuser seien immer noch „Exoten“, aber in nicht allzu fer-
ner Zukunft würde sich eine Marktrelevanz einstellen, so 
seine Überzeugung.

Über den Ausbau der Windenergie in Deutschland und die 
Anforderungen an die Baustoffproduzenten insbesondere 
bei der Bereitstellung von Beton und Gesteinskörnungen 
sprach Ron Schumann (Bundesverband WindEnergie). 
Derzeit würden noch viel zu wenige Windkraftanlagen ge-
baut, um die Klimaziele und die Versorgungssicherheit bei 
der Bereitstellung von „grünem“ Strom zu erreichen. Neben 
den kontroversen Diskussionen vor Ort seien auch die 
komplizierten und viel zu lange dauernden Genehmigungs-
verfahren für den Ausbau der Windenergie hinderlich. „Die 
Zahl der genehmigten Anlagen wird 2023 wahrscheinlich 
stark steigen. Damit wird sich das Ausschreibungsvolumen 
für Baumaßnahmen erhöhen, ab 2025 ist nochmals mit 
einer deutlichen Dynamik beim Ausbau zu rechnen. 

Christian Fratscher (SCHWENK Zement GmbH & Co. KG) 
ging in seinem Vortrag zu neuen Bindemitteln auf aktuelle 
Normen ein und stellte die Möglichkeiten dar, die neue Ze-
mente zur Verbesserung der Klima-Bilanz von Betonen 
leisten können. 

Hintergründe und Anwendungsbeispiele zum nachhaltigen 
Einsatz schwerer Gesteinskörnungen erläuterte an-
schließend Thomas Tepper (LKAB Minerals GmbH). Gerin-
gerer Betonbedarf, weniger Zement und Bewehrungsstahl 
– das seien die wichtigsten Vorteile, die beispielsweise 
beim Bau von Windkraftanlagen eine Rolle spielen können. 
Auch als Speichermedium für Wärme aus regenerativem 
Strom können schwere Gesteinskörnungen perspektivisch 
zum Einsatz kommen. 

Workshop Gesteinsbaustoffe
André Fietkau (Bayerischer Industrieverband Baustoffe, 
Steine und Erden (BIV)) berichtete über die umwelt-
politischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von 
Flockungsmitteln bei der Aufbereitung von Sanden und 
Kiesen am Beispiel des Freistaates Bayern. Dabei stellte 
er die derzeit gültigen Anforderungen und Regelungen für 
die Verfüllung von Waschschlämmen aus der Aufbereitung 
vor. Mit der Planung, Kommunikation und Überwachung 
von Sprengungen beschäftigte sich Guido Alexander 
Schmücker (Engineering Service Schmücker). Anhand von 
Beispielen erläuterte er, wie wichtig die Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit ist und stellte verschiedene Sprengver-
fahren unter Einsatz moderner, handhabungssicherer 
Sprengstoffe sowie die Möglichkeiten zur Messung und 
Reduzierung von Sprengerschütterungen vor. Beate Volk-
mann (PRAXIS EDV – Betriebswirtschaft- und Software- 
Entwicklung AG) sprach über die Zeit- und Betriebsdaten-

 S Über 210 Teilnehmer nahmen an der diesjährigen WPL-Schulung teil. | Fotos: Michael Schlutter
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erfassung, stellte Zeiterfassungssysteme und die 
komfortable Übernahme der Daten in betriebliche Soft-
ware-Anwendungen dar. Gesteinskörnungen haben einen 
signifikanten Einfluss auf Asphalteigenschaften, berichtete 
Andreas Otto (Technischen Universität Dresden) in seinem 
Beitrag „Anforderungen an die Gesteinskörnung aus Sicht 
eines Asphaltherstellers“, deshalb sei neben der Sicherung 
einer konstanten Qualität der Gesteinskörnungen auch 
eine gute Kommunikation zwischen Gesteinshersteller und 
Asphaltmischwerk wichtig.

Workshop Betonfertigteile
Dr.-Ing. Jens Uwe Pott (BAU ZERT / Verband Beton- und 
Fertigteilindustrie Nord) stellte die neue Normenreihe DIN 
1045 – Regelungen für Betonbauteile vor. In einem weite-
ren Vortrag ging er auf neue Ansätze für Zertifizierungsver-
fahren zur Nachhaltigkeit in der Betonfertigteilindustrie ein. 
Hier stellte er verschiedene Systeme vor und wies auf die 
zunehmende Bedeutung der Zertifizierung hin. Dr.-Ing. 
Marcel Rhau (BERDING BETON GmbH) zeigte an-
schließend die Möglichkeiten zur Herstellung von klima-
freundlichen Beton auf. Über die Reduzierung des Zement-
anteils bis hin zum Einsatz alkalisch aktivierter Bindemittel 
lässt sich die Klima-Bilanz von Beton verbessern, sogar 
zementfreie Betone sind herstellbar. Das neue Merkblatt 
Sichtbetonfertigteile wurde von Dr.-Ing. Stefan Seyffert 
(UVMB) vorgestellt. Das Merkblatt diene vornehmlich der 
Planung, Ausschreibung, Ausführung und Beurteilung glat-
ter Sichtbetonflächen bei Betonfertigteilen und erfasst die 
gesamte Prozesskette von der Fertigung über die Lage-
rung, den Transport bis hin zum Schutz der Oberfläche. Es 
wurde in einem mehrjährigen Arbeits- und Abstimmungs-
prozess durch Mitglieder der Verbändeinitiative „Deutsche 
Betonbauteile“ erarbeitet. 

Workshop Beton und Mörtel

Über Potenziale und Grenzen von R-Beton referierte Tho-
mas Hoffmann (Bundesverband der Deutschen Transport-
betonindustrie (BTB)). Zwar gebe es bereits vielbeachtete 
Einzelprojekte, jedoch sei noch keine Marktdurchdringung 
vorhanden, stellte Hoffman fest. R-Beton müsse in Nor-
mung, Forschung und Verwendung weiterhin unterstützt 
werden. Der gesamte Lebenszyklus inklusive Abbruch-
phase müsse bereits beim Planen und Bauen berück-
sichtigt werden. Einen Blick nach vorne in der Qualitäts-
kette Zement – Beton warf Ann-Kathrin Holatka (alcemy 
GmbH). Es erfordere ein möglichst lückenloses und zeit-
nahes Monitoring von der Herstellung über den Transport 
bis zum Einbau, verbunden mit einer entsprechenden An-
passung der Materialeigenschaften und technischer Para-
meter, um eine normgerechte Verarbeitung zu gewähr-
leisten. André Winterberg (SKAKO Concrete A/S) 
beschrieb die wichtigsten Vorteile neuer Mischtechnik, die 
optimal auf die Anforderungen des Mischgutes abgestimmt 
sind und schnellere Mischzeiten, einfachere Wartung mit 
kürzeren Standzeiten und einfacheres Entleeren ermög-
lichen. Überwachungspflichten und Zertifizierungsmöglich-
keiten, die bei der Herstellung von Bauprodukten not-
wendig und möglich sind, stellte abschließend Torsten 
Schröter vom BAU-ZERT aus Berlin vor.

Die nächste Werk- und Prüfstellenleiter-Schulung findet 
vom 23. – 24. Januar 2024 wieder in Leipzig statt. 

Michael Schlutter, Bert Vulpius

 S In den Pausen konnte Kontakte hergestellt oder vertieft 
werden.

 S Rolf Biar (li) und Stefan Petrick von der TBR Oberlausitz 
GmbH & Co. KG freuen sich über das Zertifikat.
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Wir danken folgenden Unternehmen für die Unterstützung
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Fachgruppenwahlen im Sommer

Interview mit Jens Enderling
Im Rahmen der Verbandstage im Juni 2023 finden Vor-
standswahlen der Fachgruppen des UVMB in Berlin statt. 
Wir möchten Ihnen einige Kandidaten in den nächsten 
Ausgaben der Mitgliederinfo vorstellen. Wir setzten fort mit 
Jens Enderling, seit 2018 als Geschäftsführer in der 
brandenburgischen Betonwerk GmbH Milmersdorf tätig. 
Seit 2019 ist er Mitglied im Vorstand der Fachgruppe 
Betonbauteile und seit 2020 in der Tarifkommission. 

Guten Tag Herr Enderling, vielen Dank, dass ich Sie 
heute hier treffen konnte. Können Sie sich kurz vor-
stellen? 

Guten Tag Frau Devrient. Ich habe in Berlin BWL stu-
diert und bin durch ein Praktikum bei einer Film-
produktion gelandet. Film war und ist meine große 
Leidenschaft. Bis 2016 habe ich viele Kinofilme für 
Constantin Film und Studio Babelsberg gedreht, z. B. 
„Die Päpstin“, „Der Baader Meinhof Komplex“ oder 
„Vier gegen die Bank“.

Wow, sehr interessant und wie sind Sie dann in der 
Betonindustrie gelandet?

Es war schon lange der Wunsch meines Vaters, dass 
einer seiner Söhne das von ihm aufgebaute Geschäft 
weiterführen sollte. 2016 – zwei Jahre vor der Rente 
meines Vaters – stieg ich probehalber im Betonwerk 
ein, um mir selbst ein Bild von dem Unternehmen zu 
machen. Zwei Jahre später habe ich die große 

Herausforderung angenommen und die Geschäfts-
führung übernommen. Momentan produzieren wir mit 
bis zu 66 Mitarbeiter ca. 85.000 m² Vollmontage-
Stahlbetondeckenplatten und andere Betonfertigteile 
im Jahr.

Sie sind seit 2019 im Vorstand der Fachgruppe Beton-
bauteile. Was motiviert sie zur Verbandsarbeit?

Ein Aspekt ist der fachliche Austausch mit Kollegen. 
Welche Probleme haben andere Unternehmen, die 
aus der gleichen Branche kommen. Es geht los beim 
Fachkräftemangel über die Rohstoffpreise bis hin 
zum Finden von Speditionen. Welche Maßnahmen 
oder Problemlösungen nutzen andere Unternehmen? 

Darüber hinaus liegt mir ein zweites Thema am Her-
zen – der politisch verteufelte Massivbau. Das ideo-
logisch getriebene Besserstellen anderer Baustoffe 
ist kein realistischer Lösungsansatz. Wo soll all das 
Holz herkommen? Die Verlagerung des Problems ins 
Ausland verschiebt die Endlichkeit des nachwachs-
endenden Rohstoffes Holz auch nur an andere Orte. 
Der Verband sollte auch bei dieser Frage eine aktive-
re Rolle übernehmen. Ja, Beton ist ein CO2 intensiver 
Baustoff, nichtsdestotrotz ist es ein zukunftsfähiger 
und langlebiger Baustoff. Intelligentes Bauen ist 
heute eine Kombination aus verschiedenen Bau-
stoffen. Für jedes Bauprojekt muss die richtige Bau-
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stoffkombination gewählt werden. Ein Dachstuhl wird 
ganz sicher immer aus Holz gebaut werden. Dazu 
kommen immer umfangreichere Anforderungen an 
den Brandschutz, Schallschutz und den sommer-
lichen Wärmeschutz. Um diese Themen auf die 
Agenda zu bekommen, habe ich mich dazu ent-
schlossen, mich aktiv im UVMB einzubringen.

Sie sind auch seit 2020 in der Tarifkommission der 
Unternehmen für die Beton- und Fertigteilindustrie 
(BBT) in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. 
Welche Themen bewegen Sie da aktuell?

Wir verhandeln im Moment den Manteltarifvertrag mit 
den Gewerkschaften neu. Mitte des Jahres wird der 
aktuelle Entgelttarifvertrag gekündigt und muss daher 
neu verhandelt werden. Dann gilt es, einen für beide 
Seiten vertretbaren Tarifabschluss festzumachen. Ich 
befürchte, dass mit unrealistischen Lohnforderungen 
eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt wird. 

Wo sehen Sie Optimierungsbedarf im UVMB?
Mir fehlt die öffentliche, positive Wahrnehmung unse-
rer Branche. Neben dem politischen Lobbying sollte 
sich auch unsere Präsenz mehr in den Medien er-
höhen. Auch wir Unternehmen werden und müssen 
da noch aktiver werden. Ein erster Schritt wird die 
Überarbeitung unseres Internetauftritts sein. Außer-
dem könnten wir TikTok-Videos erstellen – man muss 
heutzutage vor allem für die jüngere Generation 
sichtbarer werden. Vieles läuft heute über soziale 
Medien, dem kann man sich nicht mehr verschließen. 
Dafür braucht es eine passende Strategie. Es wäre 
meiner Meinung nach wünschenswert, wenn der Ver-
band uns dabei mehr an die Hand nimmt und inhalt-
lich oder auch mit Manpower unterstützen würde. 

Die sozialen Medien leben davon, dass kontinuierlich 
Content kreiert wird. In unserem bisherigen täglichen 
Ablauf hatten wir damit nichts zu tun, und müssen 
uns dieses Feld nun aber nach und nach erschließen 
und nutzbar machen. Es wird immer wichtiger in 
puncto Außendarstellung und Mitarbeitergewinnung. 
Wö-chentlich ein Post wäre sicher zu viel. Aber um 
zu zeigen, wer wir sind und welche Produkte und 
Arbeitsfelder es gibt, sollten wir diese Kanäle stärker 
nutzen. Auch zur Vorstellung und Information über 
Jobangebote, neue Technologien und neue Maschi-
nen bieten sich die sozialen Medien an. 

Ich würde mir zum Beispiel einen Impulsvortrag mit 
einem Best-Practice-Beispiel zu diesem Thema wün-
schen. Oder auch zur „Künstlichen Intelligenz“ – 
jeder redet davon, aber wie kann man sie in unserer 
Branche einsetzen? 

Wir haben alle kein riesiges Medienbudget, aber mit 
den Bordmitteln, die wir haben – was wäre ein Weg, 
den man angehen könnte? Ich würde mir wünschen, 
dass Verbandsmitglieder da vorangehen und an 
einer gemeinsamen Entwicklung arbeiten. Wir müs-
sen aus dem Klein-Klein herauskommen und größer 
denken. Die Welt ändert sich schneller, als wir den-
ken. Aber gemeinsam könnten wir die Branche zu-
kunftssicher gestalten.

Die sozialen Medien sind ein Weg – was versuchen Sie 
in der Region, um sichtbarer zu werden?

Die Jugend ist unsere Zukunft. Wir haben mehrere 
Projekte über Sponsoring mit Schulen und Kinder-
gärten vor Ort gemacht. Am liebsten sind uns Projek-
te mit konkreten Wünschen, z. B. eine Slackline, 
Computer, Sportbekleidung etc. 

Außerdem würde ich gerne Schulklassen einladen, 
um den Kindern zu zeigen, was hier passiert. Ich 
könnte mir vorstellen, dass jedes Kind einen schi-
cken gelben Helm auf den Kopf bekommt, den es 
auch behalten kann. Wir sollten mit den Kindern dar-
über reden, welche Ausbildungsmöglichkeiten und 
Jobs es gibt bzw. welche beruflichen Perspektiven 
sich ihnen bei uns bieten. Uns ist bewusst, dass 98 % 
sagen werden „Ganz nett – aus den Augen aus dem 
Sinn“. Aber wenn wir 2 % erreichen, wäre das ein Er-
folg. Wir haben viele Aufgabenfelder und Berufs-
gruppen, die im Unternehmen tätig sind, neben 
Betonbauern, zum Beispiel auch Informatiker, Bau-
ingenieure und Fachleute für Social Media. 

Die angesprochenen Schulen begrüßen unser Enga-
gement, stehen aber selber vor Herausforderungen, 
um zu uns zu kommen: der fehlende Bus, die Ver-
sicherung usw. Bis jetzt waren meine Bemühungen 
erfolglos. 

Auch über Schülerpraktikanten würde ich mich freu-
en. Leider ist das Interesse kaum vorhanden: zu laut, 
zu schmutzig, körperlich zu schwere Arbeit. 
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Machen Sie einen Tag der offenen Tür?
Ja, einmal. Leider war das Interesse nur sehr gering. 

Ich habe Zeitungsberichte von 2019 gesehen, dass sie 
hier Probleme haben, schnelles Internet zu be-
kommen? Hat es inzwischen funktioniert?

Nein, die Leitung geht bisher nur bis zur Hauptstraße. 
Das Leerrohr ist bis zu den Bahnschienen gegraben. 
Aber wie das Leerrohr jetzt unter der Bahnschiene 
durchkommt, wissen wir nicht. Ein Spezialunter-
nehmen muss beauftragt werden, die Schiene zu 
queren und daran hängt es. Also haben wir immer 
noch eine Schmalspurleitung und mobil brauchen wir 
gar nicht erst anzufangen. 

Gibt es weitere Probleme für Unternehmen in struktur-
schwachen Regionen? 

Überbordende Auflagen. Wir wollten einen Unter-
mieter auf dem Gelände ansiedeln. Das Startup-Un-
ternehmen „Made of Air“ aus Berlin ist seit anderthalb 
Jahren im Austausch mit Behörden wegen beispiels-
weise der Ausgleichsflächen. Die Vorgaben seitens 
des Staates erschweren es uns, neue Wege zu 
gehen. Jedes Unternehmertum wird im Keim erstickt. 
Das Startup versucht seit drei Jahren, Strom zu be-
kommen. Der Landrat und seine Nachfolgerin waren 
vor Ort, aber mehr als warme Worte kommen nicht. 
Das Problem ist in meinen Augen, dass die Politik 
nicht gewillt ist, diejenigen Firmen, die hier noch 
Arbeitsplätze erhalten und weitere schaffen wollen, 
adäquat zu unterstützen. 

Sie haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Wir speisen Strom ein; den bürokratischen Aufwand, 
um den erzeugten Strom selbst an Dritte zu ver-
kaufen, können wir nicht stemmen. Mit unserer An-

lage können wir 1/3 unseres Stromverbrauches ab-
decken. Der Rest der Dachflächen ist fremdvermietet.

Was unternehmen Sie um CO2 einzusparen?
Unsere Deckenplatten haben ein Hohlraum, um – so 
die ursprüngliche Idee – Gewicht zu sparen und 
mehr transportieren zu können. Mit der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin haben wir die CO2-
Einsparung von filligranen Decken mit Ortbeton ver-
glichen. Das Ergebnis war, nicht die Gewichts-
reduktion (somit weniger Transporte) spart CO2, 
sondern der Hohlraum. Durch weniger Materialein-
satz wird 22 % CO2 eingespart. Des Weiteren haben 
wir eine Zementumstellung von CEM I-Zement zu 
CEM-II-Zement vorgenommen. Aber beim Produkt im 
Wohnungsbau zählt nicht das grünere Produkt – es 
zählt immer noch nur der Preis.

Möchten Sie selbst noch etwas ergänzen?
Das Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen 
pro Jahr zu errichten, schafft die Bauwirtschaft Jahr 
um Jahr nicht. Das modulare Bauen ist ein Teil der 
Problemlösung. Individuelle Grundrisse können auch 
mit Fertigteilen hergestellt werden. Das bedarf aller-
dings eines ganzheitlichen Ansatzes. Eine deutlich 
frühere Einbindung der Fertigteilhersteller in den 
Planungsprozess würde Kosten, Material und Zeit 
sparen. Der Architekt sollte uns bereits frühzeitig zu 
Rate ziehen, denn bestimmte Grundrisse erzeugen 
statische Zwänge, die teilweise unnütz teuer sind. Es 
wird viel zu spät mit den bauausführenden Firmen 
gesprochen. Außerdem kommen BIM und IFC nicht 
voran, es kommt in unserem Alltag nicht vor. 

Das Interview führte Regina Devrient, UVMB

 � www.betonwerk-mil.de

66
Mitarbeiter

Betonwerk GmbH Milmersdorf

1961 85.000 m²
Produktion pro Jahr

1 Werk
Jens Enderling

Ralf Manke

2005
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Save-the-Date

Verbandstage 2023
 in Berlin

8. Juni – 10. Juni 2023

Informationen 

Online-Seminar 
„Grundlagen und Aktuelles zum Urlaubsrecht“
20.03.2023 (10:00 – 11:30 Uhr)

mit RA Daniel Schmidt 

  90 EUR inkl. MwSt. / Person (Mitglied)

170 EUR inkl. MwSt. / Person (Nichtmitglied) 

Anmeldung und Programm: 
www.se-veranstaltungen.de

Buchen Sie bereits ihr Zimmer im pentahotel Berlin-Köpenick. Link zum Formular unter www.se-servicegesellschaft.de
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Der Unternehmerverband Mineralische Baustoffe (UVMB) e. V. und der BAU-ZERT e. V. laden Sie mit freundlicher Unterstützung
des Straßenbaulabors der Professur für Straßenbau an der TU Dresden zu den Lehrgängen „Prüfung von Gesteinskörnungen“
2023 nach Dresden ein.

Programm

1. Tag

09:30 Uhr Eröffnung des Lehrganges 
Bert Vulpius, UVMB    
Andreas Otto, TU Dresden 

09:35 Uhr Anforderungen an Gesteinskörnungen aus der 
Sicht der Hersteller von Asphaltmischgut 
Andreas Otto, TU Dresden

10:15 Uhr Kaffeepause

10:45 Uhr Anforderungen an Gesteinskörnungen aus 
Sicht der Betonhersteller  
Albrecht Wiehe, UVMB

11:30 Uhr Einsatzmöglichkeiten recyclierter Gesteinskör-
nungen im Beton – der neue Normentwurf  
DIN 1045-2 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton 
und Spannbeton — Teil 2: Beton) 
Dr.-Ing. Stefan Seyffert, UVMB/ BAU-ZERT 

11:50 Uhr Alkali-Kieselsäure-Reaktion – Bericht aus der 
Gremienarbeit der Verbände  
Dr.-Ing. Steffen Wiedenfeld, UVMB  
Dr.-Ing. Stefan Seyffert, UVMB/ BAU-ZERT  

12:15 Uhr Mittagspause (Restaurant, ca. 5 Gehminuten)

13:30 Uhr Theoretische und praktische Grundlagen zur 
Untersuchung grober Gesteinskörnungen 
(Schlagzertrümmerung, Los Angeles), Gleis-
schotter und Gabionen 
Dr. rer. nat. Susanne Hantsch, TU Dresden

14:30 Uhr Kaffeepause

15:00 Uhr Fachgerechte Probenahme (Eigenüberwa-
chungs- und Kontrollprüfung, Annahmeprü-
fung, Umgang mit Mängelrügen) 
Dr.-Ing. Mike Wolf, TU Dresden

16:00 Uhr  Ende

2. Tag

9:00 Uhr  Anforderungen an die WPK für Gesteinsher-
steller – Wo besteht Handlungsbedarf? 
Katrin Rahmig, BAU-ZERT   

9:30 Uhr  Einführung in die Gesteinsbestimmung  
– Petrographie der Sedimentite 
Bert Vulpius, UVMB

10:00 Uhr  Kaffeepause  

10:30 Uhr  Einführung in die Gesteinsbestimmung  
– Petrographie der Magmatite  
Dr. rer. nat. Susanne Hantsch, Susann Martick,  
TU Dresden

11:30 Uhr  Einführung in die Gesteinsbestimmung  
– Petrographie der Metamorphite   
Bert Vulpius, UVMB

12:00 Uhr  Mittagspause (Restaurant, ca. 5 Gehminuten)

 Aufteilung in zwei Gruppen
13:30 Uhr Praktische Übungen zur Bestimmung von 

Magmatiten  
Dr. rer. nat. Susanne Hantsch, Susann Martick,  
TU Dresden      
Bert Vulpius, UVMB

14:30 Uhr  Praktische Übungen zur Bestimmung von 
Sedimentgesteinen und Metamorphiten 

15:30 Uhr Ende

Einladung zum Weiterbildungslehrgang

Prüfung von Gesteinskörnungen 

15. – 16. März 2023 oder 22. – 23. März 2023

Technische Universität Dresden · Georg-Schumann-Straße 7 ·  01069 Dresden

Informationen und Anmeldung unter  
www.se-servicegesellschaft.de/
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Inhouse-Schulungen Mantelverordnung
Aufgrund der hohen Nachfrage hat der UVMB im Monat 
Februar 2023 Inhouse-Schulungen zur Mantelverordnung 
durchgeführt. Unter den Unternehmen waren auch Bau-
unternehmen, die ihre Bauleiter geschult haben. Neben 
dem Hersteller von mineralischen Ersatzbaustoffen kommt 
den Bauunternehmen als Verwender bei der Umsetzung 
der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) eine Schlüsselrolle 
zu. Als Verwender von RC-Baustoffen müssen sie über 
grundlegende Kenntnisse zu den Rahmenbedingungen für 
den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen und 
Böden nach den Einbautabellen der EBV sowie die damit 
verbundenen Dokumentations- und Anzeigepflichten ver-
fügen. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Verwertung 
von Böden nach den Maßgaben der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung bei der Wiedernutzbarmachung 
dar. 

In unseren Schulungen, die in der Regel einen Zeitumfang 
von 5 Stunden einnehmen, werden in 4 bis 5 Vorträgen die 
neue Verordnung und damit in Zusammenhang stehende 
weitere Themen behandelt. Das Schulungsangebot um-
fasst inhaltlich folgende Schwerpunkte: 

• Einführung in die Mantelverordnung – Ziele, Aufbau 
und Grundlagen 

• Einführung in die Ersatzbaustoffverordnung – Artikel 
1 der Mantelverordnung 

• Einführung in die Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung – Artikel 2 der Mantelverordnung

• Übersicht über den Einsatz und die normativen An-
forderungen an rezyklierte Gesteinskörnungen 

• Porr-Urteil des EuGH vom 17. November 2022 zu 
Bodenmaterial, Nebenprodukt und Abfallende

Das Veranstaltungskonzept ist so angelegt, dass auch 
ausreichend Zeit besteht, auf individuelle Fragen einzu-
gehen und diese zu diskutieren. 

Bei Interesse an einer Inhouse-Schulung kontaktieren Sie 
UVMB – Geschäftsstelle Leipzig
Tel.: 0341 / 520 4660
E-Mail: leipzig@uvmb.de

Bert Vulpius, UVMB 

UVMB-Schriftenreihe 
„Gestein des Jahres“

Erwerb: 2,50 EUR/Stück (inkl. MwSt.)
zzgl. Versandkosten oder als
Download in der Mediathek 
www.uvmb.de 

Zusätzlich verfügbare Flyer:
Kalkstein (GdJ 2010)
Gneis
Sand
Diabas
Schiefer
Andesit Neu!

Gips Neu!
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Fachgruppenwahlen im Sommer

Interview mit Katrin Knöpke
Im Rahmen der Verbandstage im Juni 2023 finden Vor-
standswahlen der Fachgruppen des UVMB in Berlin statt. 
Wir setzen für die Fachgruppe Beton und Mörtel fort mit 
Katrin Knöpke, seit 2019 als Geschäftsführerin der Lichtner 
Gruppe Deutschland tätig.

Guten Tag Frau Knöpke. Können Sie sich bitte kurz 
vorstellen?

Ich bin Gesamtgeschäftsführerin der Lichtner Gruppe 
in Deutschland. D. h., ich bin in allen Firmen Ge-
schäftsführerin oder habe ein Mandat als Ge-
sellschaftervertreter. Außerdem sitze ich in 3 Auf-
sichtsräten und in einem Beirat. In zwei Firmen der 
Gruppe gibt es weitere Geschäftsführer. Bei der 
Lichtner-Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG sind 
Ronny Pastucha und Michael Ehrlich dabei und bei 
der Lichtner-Neuland Betonlift GmbH & Co. KG sind 
Andreas Schneider zusammen mit Philipp Schmidt-
Didlaukies in der Geschäftsführung.

Was ist Ihr beruflicher Hintergrund?
Ich bin gelernte Bankkauffrau und studierte Diplom-
kauffrau. Ich habe im Anschluss daran in der Steuer-
beratung und Wirtschaftsprüfung gearbeitet. An-
schießend bin ich in die Metallindustrie gewechselt, 
hatte meine erste Führungsposition in der Automobil-
branche, bin dann zurück in die Metall- und Elektro-
industrie und habe schließlich vor vier Jahren bei 
Lichtner angefangen. 

Was ist Ihre Motivation beim Fachgruppenvorstand 
Beton und Mörtel mitzumachen?

Ich bin niemand, der am Rand steht und rummeckert. 
Wenn man Dinge ändern will, dann muss man dort 
mitmachen, wo Entscheidungen getroffen werden. 
Deswegen möchte ich mit in den Vorstand. Des Wei-
teren geht es für mich auch darum, Präsenz zu zei-
gen. Für uns als Unternehmensgruppe, wir sind ein 
altes in dritter Generation geführtes Familienunter-
nehmen, ist es wichtig, dass Kollegen, Kunden und 
auch Mitbewerber sehen: Wir sind nach wie vor stark 
am Markt. Außerdem ist es ein überregionales Zei-
chen, dass auch noch Familienunternehmen / der 
Mittelstand in der Branche Gewicht haben. 

Was möchten Sie ändern?
Wir sind seit 2022 neues Verbandsmitglied, aber 
auch als Nichtmitglied kann man an einigen Sitzun-
gen teilnehmen. Dabei habe ich Sachen gesehen, 
die ich nicht mehr zeitgemäß finde. Wir haben neue 
Herausforderungen und auf die sollten wir uns auch 
einstellen.

Haben Sie ein Beispiel?
Das Begleitprogramm bei den Verbandstagen. Die 
Verbandstreffen sind dienstliche Veranstaltungen. 
Die möchte ich nutzen, um zu Netzwerken und um 
mit Kollegen über Alltagsprobleme auf gleicher 
Hierarchieebene reden zu können. Ich setzte mich 
nicht abends an einen Tisch, wo ich einen interes-
santen Gesprächspartner finden könnte, der einen 
Pärchenabend verbringt. Das passt für mich nicht ins 
Bild. Die Organisation der Verbandstage macht si-
cher sehr viel Arbeit und ich finde es eine Zusatz-
belastung von Zeit und Kosten, wenn das noch mit 
organisiert werden muss.

Und wenn wir schon bei den Verbandstreffen sind. 
Ich finde die Vorträge sehr informativ, aber mir fehlt 
der Austausch. Je nach Referenten ist noch Zeit für 
Diskussionen vorhanden oder nicht. Ich fände es 
schöner, wenn es weniger Frontalunterricht und mehr 
Interaktion vor Ort wäre. Auch würde ich mir als Mit-
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glied mehr Informationen zu den Fachgruppenvor-
standsarbeiten wünschen. Denn für mich als Mitglied 
ist es schon interessant, wofür meine Beiträge ver-
wendet werden.

In welchen Gremien sind Sie noch vertreten?
Verband deutscher Unternehmerinnen, Allgemeiner 
Verband der Wirtschaft für Berlin und Brandenburg 
(AWB) und im BAU-ZERT. Im BAU-ZERT bin ich be-
reits Mitglied des Abteilungsvorstands Transport-
beton, Mörtel und Trockenbeton. 

Wo sehen Sie die Herausforderungen der Branche in 
den nächsten Jahren?

In der Materialversorgung, Preispolitik und Umwelt-
politik. Es ist so, dass ich mich als Unternehmer in 
der Politik nicht mehr wiederfinde. Es wird gesagt „Ihr 
müsst“, aber es werden uns keine Hilfsmittel an die 
Hand gegeben. Im Moment wird von uns Unter-
nehmen sehr viel erwartet, aber im Gegenzug fehlt 
dahinter die unbürokratische Unterstützung. Da ist 
zum Beispiel die CO2-Themantik. Die Grünen haben 
kürzlich in Berlin gefordert, dass ab 2030 keine Ver-
brenner-Autos im Stadtverkehr mehr zugelassen sein 
sollen. Wie soll das denn gehen? Jeder Lkw, der den 
Supermarkt beliefert, ist ein Dieselfahrzeug, die 
meisten Dienstwagen sind Dieselfahrzeuge, usw. Ich 
bleibe mal beim Fahrmischer. Frischbeton ist eine 
verderbliche Ware. Die E-Technologie für die Fahr-
zeuge ist noch nicht so ausgereift, dass ich sie nut-
zen könnte oder wollte. Ich kann Transportbeton mit 
Additiven strecken, falls ich im Stau stehe, aber 
irgendwann ist der Beton fest und damit vorbei. 
Wenn ich das auf den E-Fahrmischer runterbreche 
und sage, die Trommel dreht sich nur wenn die Bat-
terie voll ist, und dann stehe ich im Stau oder ich fahr 
an die Tankstelle und alle Stromkabel sind besetzt – 
dann habe ich ein Problem. Ich sehe die E-Mobilität 
als Übergangstechnologie, aber nicht als Ende der 
Weisheit. Mir fehlt der Weg dahin und die Unter-
stützung der Politik. Hier kommt die Arbeit der Ver-
bände ins Spiel, die solche Probleme in der Politik 
vortragen müssen. Keiner der Politiker hat auf dem 
Bau gearbeitet, die Probleme muss man prominent 
anbringen und darstellen. 

Wie könnte man das schaffen? 
Subventionen, Steuererleichterungen, eine solide 
Zinspolitik. Wir haben eine hohe Inflationsrate, wir 
haben steigende Zinsen und wir können Material-

kosten nicht mehr fest kalkulieren. Früher hatte ich 
eine Preisbindung von 3 – 5 Jahren, das kann ich als 
Firma jetzt nicht mehr garantieren. Heute kann ich 
nur einen groben Rahmen mit variablen Preisen vor-
geben, ohne zu wissen, welche Preissteigerungen 
wirklich auf mich zukommen.

Nehmen wir den sozialen Wohnungsbau: Mehr-
kosten könnten zu einem gewissen Teil durch Bürg-
schaften abgepuffert werden. Das heißt, ich be-
komme als Bauunternehmen eine Bürgschaft vom 
Land, die eine definierte Mehrsumme abpuffern 
würde. Die Politik kann nicht verlangen, sozialen 
Wohnungsbau mit moderaten Mieten hinzu-
bekommen, wenn meine Kosten nicht ansatzweise 
abgedeckt werden und sich amortisieren. Hier muss 
die Politik aufwachen: Ich kann kein Gebäude für  
8 EUR/m² Miete energetisch sanieren oder klima-
neutral bauen. Und wenn ich das machen möchte, 
dann muss ich das staatlich subventionieren – und 
das nennt sich dann sozialer Wohnungsbau.

Was tun Sie als Unternehmen für die CO2-Reduzie-
rung?

Wir sind mit der Lichtner-Dyckerhoff über alle Werke 
CSC Silber zertifiziert und mit der Lichtner Transport-
beton gehen wir dieses Jahr ins Zertifizierungsver-
fahren. Für Gold sind wir zu klein, die administrativen 
Hürden sind zu hoch. 

Wir beginnen wie alle anderen auch im Kleinen: Wir 
haben LEDs eingebaut, Bewegungsmelder installiert, 
wir bilden Fahrgemeinschaften oder fahren mit der 
Bahn zu Weiterbildungen. Wir wollen demnächst das 
Job Bike anbieten, um auch unsere Mitarbeiter zu 
motivieren.

Im Großen wurde z. B. beim Werkneubau in Frank-
furt/Oder darauf geachtet, dass alles auf dem Stand 
der Technik und nicht so energieintensiv ist. Wir wol-
len ein kleines Energiemanagement einrichten.

Unsere Fahrmischer sind alle nach aktuellem Stand 
der Technik ausgestattet. Sie sind kraftstoffärmer, 
stoßen weniger CO2 aus und sie werden nach maxi-
mal 5 Jahren wieder ausgetauscht oder neu geleast.

Grundsätzlich gilt aber: Bei bestimmten Dingen ist es 
schwieriger umzurüsten, denn das kostet alles viel 
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Geld. Investieren kann ich nur, wenn ich das Geld 
vorher eingenommen habe.

Beim Transportbeton müssen wir umstellen, da die 
Zementhersteller umstellen. Hier ist das Problem der 
Kunde, der sein gewohntes Produkt haben möchte. 
Die neuen Betonsorten sind zwar richtig und wichtig, 
aber sie stellen unsere Branche vor neue Heraus-
forderungen. Zum Beispiel die Endfestigkeit: Bei den 
alten Sorten waren es durchschnittlich 28 Tage, bei 
der neuen CO2-armen Sorte sind es 56 Tage. Das 
bedeutet z. B. für Betonfertigteilhersteller, dass der 
doppelte Platz benötigt wird.

Und da sind wir bei der Kundenansprache, die auch 
bei Arbeitskreisen besprochen werden kann: Wie 
bringen wir dem Kunden bei, dass unser Produkt so 

nachhaltig, so gut und so wertvoll ist, dass man dafür 
mehr Geld bezahlen kann und muss. 

Sie hatten online aktuell zwei negative Google-Be-
wertungen und haben darauf schnell reagiert. Welche 
Rolle spielt Social Media für Sie?

Dass im Internet alles kommentiert und gut oder 
schlecht gefunden werden kann, ist eine Heraus-
forderung. Wir versuchen auf Kommentare schnell 
und sachlich zu reagieren. Feedback im Allgemeinen 
ist gut. So können wir uns verbessern und darüber 
hinaus freuen wir uns auch über die positiven Be-
wertungen. Wir müssen unsere Kunden pflegen und 
haben eine enge Kundenbeziehung, meist langjährig. 
Unsere Vertrieblerinnen und Vertriebler machen 
einen sehr guten Job, und durch so einen Kommen-
tar kann viel kaputt gehen – vor allem wenn er un-
gerechtfertigt ist. In den Social-Media-Kanälen sind 

85.000 m²
Produktion pro Jahr

50
Mitarbeiter

Lichtner Transportbeton GmbH & Co. KG 

1955 8 Werke
Katrin Knöpke
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wir noch nicht aktiv. Das ist u. a. auch eine Personal-
frage. Wenn ich einen Account habe, muss ich ihn 
auch pflegen: Projekte, Partner, großartige Bauvor-
haben posten. Es bringt nichts, wenn die Seiten nicht 
gepflegt werden. 

Bilden Sie aus?
Leider, nein. Noch nicht. Ich finde den Ausbildungs-
lehrgang in Thüringen toll. Aber mich stört die Tat-
sache, dass das erste halbe Jahr nur in schulischer 
Ausbildung ist. Das bedeutet, dass ich einen Azubi 
einstelle und ihn das erste halbe Jahr kaum sehe. 
Nach einem halben Jahr stellt man fest, dass das 
jetzt nicht das Richtige war. – Vielleicht wäre es 
sogar sinnvoller, das Ganze umzudrehen. Das erste 
halbe Jahr in der Firma und dann Unterricht. Denn 
der Azubi kann jemand sein, der in der Schule top ist, 
aber in der Praxis zwei linke Hände hat. Oder die 
Praxis liegt der Person einfach nicht.

Wie ist es allgemein mit der Werbung von Fach-
arbeitern?

Schwierig bis unmöglich. In Berlin sogar noch 
schwieriger, als auf dem Land. Dort funktioniert das 
noch ganz gut durch Mundpropaganda und Ver-
netzung. In Berlin ist es katastrophal! Grund ist hier 
sicher auch die Lohnstruktur und die große Nach-
frage an Personal. 

Betreiben Sie Sponsoring, um Bekannter zu werden?
Nein, kein Sport-Sponsoring. Aber wir spenden regel-
mäßig, gerade in der Weihnachtzeit, an soziale Pro-
jekte. In den letzten Jahren waren das die Obdach-
losenhilfe, der Weiße Ring und die Arche. Das ist uns 
wichtig. Wenn wir mit einer Firma Geld verdienen, 

können wir davon auch etwas weitergeben an Men-
schen, denen es nicht gut geht.

Was unternehmen Sie, um Nachwuchs zu werben?
Wir haben überlegt, auf kleine Karrieremessen von 
Schulen oder Fachhochulen zu gehen. Ich denke, 
dass dies für uns eine Möglichkeit sein kann, um 
unser zukünftiges Personal zu rekrutieren.

Wie sieht es aus mit Frauen in der Baubrache?
Wir haben zwei Frauen im Werk in Schwedt, beide 
fahren Fahrmischer und Kipper. In Berlin arbeiten seit 
vielen Jahren erfahrene Frauen im Vertrieb. Es gibt 
Sie, aber man muss danach suchen und die Frauen 
dazu motivieren, sich in unserer Branche einen Job 
zu suchen. Wenn ich mal von der Frauenquote 
branchenweit ausgehe, dann sind wir mit Katharina 
Lichtner als Inhaberin der Lichtner Gruppe und mir 
als Geschäftsführerin der „Leuchtturm“. Wir als 
Arbeitgeber im Allgemeinen können uns gar nicht 
mehr erlauben zu sagen: ich möchte nur eine be-
stimmte Person. Ich bin glücklich, wenn ich über-
haupt Arbeitnehmer finde. Um auf die Frauen in der 
Baubranche zurück zu kommen: Es liegt in der Natur 
der Sache, dass Frauen andere Voraussetzungen 
mitbringen – z. B. weniger stark heben können. Dann 
nehme ich beim Fahrmischer eben keine Rutsche 
aus Stahl, sondern eine aus Kunststoff. Man muss 
den Frauen zeigen, dass das nicht nur ein Job für 
Männer ist. Und ich persönlich habe den Job, weil ich 
gut darin bin und nicht, weil eine Quote zu erfüllen 
war. 

Das Interview führte Regina Devrient, UVMB

 � www.lichtner-beton.de/
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Der Unternehmerverband Mineralische Baustoffe (UVMB) e. V. lädt Sie zum 20. Rohstoffkolloqium nach Schönebeck 
ein. Das diesjährige Rohstoffkolloqium wird sich mit folgenden Themen beschäftigen.

Programm

9:35 – 10:20 Uhr 
Die Novellierung des Bundesberggesetzes –   
ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag der   
Bundesregierung 
Prof. Dr. Bernd Dammert,      
Rechtsanwälte Dr. Dammert und Steinforth, Leipzig  

10:25 – 11:10 Uhr 
Erfassung lagerstättengeologischer und betrieb- 
licher Daten in Geo-Informations-Systemen –  
ein Praxisreport  
Dr. Kerstin Wagner, Mitteldeutsche Baustoffe GmbH,   
Petersberg,        
Anja Knipfer und Oliver Lohsträter,     
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Zeitz 

11:15 – 12:00 Uhr 
Fachliche Aspekte des Grundwasserschutzes und 
deren spezifische Probleme bei der Umsetzung in 
Genehmigungsverfahren zur Rohstoffgewinnung  
Prof. Dr.-Ing. Holger Mansel,     
Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH, Leipzig

12:00 – 12:30  Kaffeepause 

12:30 – 13:15 Uhr  
Sand und Kies in Deutschland –    
die Ergebnisse der neuen BGR-Studie   
Dr. Harald Elsner,      
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), 
Hannover

13:20 – 13:50 Uhr
Einsatzmöglichkeiten rezyklierter Gesteins-  
körnungen  
Stefan Janssen,       
Bundesvereinigung für Recycling-Baustoffe e. V. (BRB), Berlin

13:55 – 14:25 Uhr 
Bodenmaterial, Nebenprodukt und Abfallende –  
aktuelle Rechtsprechung des EuGH zum „Porr- 
Urteil“ mit seinen praktischen Konsequenzen 
RA Gregor Franßen,      
Franßen & Nusser Rechtsanwälte PartGmbB, Berlin

14:30  Mittagsimbiss

Einladung

20. Rohstoffkolloquium 

10. Mai 2023

im  IGZ INNO-LIFE · Badepark 3 · 39218 Schönebeck

Informationen und Anmeldung unter  
www.se-servicegesellschaft.de/
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Ausschreibung

Förderpreis der Stiftung Steine-Erden-Bergbau und Umwelt
Zweck der Ausschreibung ist die Förderung wissenschaftlicher Arbeiten sowie die Würdigung von Leistungen und Ver-
diensten auf den Gebieten einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Versorgung mit Steine- und Erden-Rohstoffen 
und des Erhaltes nachhaltiger Entwicklungschancen. Zu diesem Zweck vergibt die Stiftung im Zwei-Jahres-Rhythmus ent-
sprechende Förderpreise.

Ausschreibung
Die einzureichenden Arbeiten sollen sich mit ökologischen, 
wirtschaftlichen und technischen Themen befassen, ins-
besondere mit Fragestellungen 

• einer umweltverträglichen und wirtschaftlichen 
Rohstoffversorgung

• der Material- und Energieeffizienz
• des Schutzes natürlicher Ressourcen und der 

Rohstoffvorsorge
• der Gestaltung und Renaturierung vom Bergbau 

betroffener Gebiete unter besonderer Berück-
sichtigung der Artenvielfalt (Biodiversität)

• der Regionalplanung

Die Arbeiten sollen einen Beitrag zur Förderung dieser An-
liegen leisten und können dabei auch Teilfragen be-
handeln.

Termine und Hinweise
Einsendeschluss für Arbeiten im Rahmen der Aus-
schreibung 2023 ist der 31. März 2023.

Bis Mai 2023 erfolgt an alle Einsender eine Information da-
rüber, ob die eingereichte Arbeit einen Preis erhält oder 
nicht. Der Rechtsweg ist hierbei ausgeschlossen.

 � https://stiftung-seb-umwelt.de/ausschreibung/



Mitglieder – in eigener Sache

 20 02 | 2023

Gleisanschluss-Charta 

Gleisanschlüsse bringen Güter auf die Schiene
Die Gleisanschluss-Charta wurde erstmalig im Jahr 2019 
veröffentlicht und entstand durch eine Zusammenarbeit 
von über 40 Verbänden sowie Vereinen aus Industrie, Han-
del, Logistik und öffentlichen Einrichtungen, auch der 
UVMB unterstützt die Charta. 

Die Zahl der Gleisanschlüsse sinkt trotz diverser Förder-
programme seit Jahren, wobei die Industrie immer weniger 
die Möglichkeit hat, Verkehre zwischen zwei oder mehre-
ren Gleisanschlüssen abzuwickeln. Das passt nicht zum 
verkehrspolitischen Ziel, Transporte auf die sicheren und 
umweltfreundlichen Gleise nachhaltig verlagern zu wollen. 

Dabei geht es konkret um bessere Rahmenbedingungen 
für Bau, Erhaltung, Betrieb und Bedienung von Gleis-
anschlüssen sowie kundennahen Zugangsstellen. Und es 
geht um die Stärkung trimodaler/multimodaler Knoten/Um-
schlagterminals und vorgelagerter Infrastrukturen, denn 
nur mit leistungsfähigen regionalen Infrastrukturen können 
Verkehre über Gleisanschlüsse und kundennahe Zugangs-
stellen attraktiv, wettbewerbsfähig und wirtschaftlich ge-
staltet werden. 

Dazu wird in 16 Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten intensiv gearbeitet, wie z. B. die 
Entwicklung eines Leitfadens für Genehmigungsverfahren, 
die langfristige Mengengarantie oder die Modernisierung, 

Erneuerung und Erhaltung bestehender Gleisanschlüsse 
usw. 

Mit dieser umfassenden Initiative soll die Zahl der An-
schlussbahnen stabilisiert und langfristig sogar wieder ge-
steigert werden. Ziel ist es, dem Markt leistungsfähige und 
wirtschaftlich darstellbare Transportsysteme im kombinier-
ten Verkehr sowie im Wagenladungsverkehr anbieten zu 
können.

Was möchte die Charta erreichen? 
Zentrale Forderungen der Charta

• Bürokratie abbauen und Regularien vereinfachen
• Gleisanschlussförderung verbessern
• Kostenbelastung für den Anschluss an das öffentliche 

Netz senken
• Vorgelagerte Infrastrukturen sichern und leistungs-

fähiger machen
• Bedienung von Gleisanschlüssen und kundennahen 

Zugangsstellen sicherstellen
• Öffentliche Ladestellen ausbauen und sichern
• Gewerbeflächen an Schiene anbinden und Flächen 

sichern
• Trimodale/Multimodale Knoten stärken
• Multimodalität fördern
• Neue Transportkonzepte unter Einbindung von 

Gleisanschlüssen schaffen
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• Innovationen auf „erster/ letzter Meile“ voranbringen 
(Digitalisierung, Automatisierung, moderne Lokomotiven)

• Interesse am eigenen Gleisanschluss steigern

Exemplarisch für den ersten Punkt „Bürokratie abbauen 
und Regularien vereinfachen“ bedeutet das:

• Standardisierung der Genehmigungs- und Planungs-
verfahren erreichen

• Einheitlichkeit von Bundes- und Landesrecht her-
stellen (und dessen Modernisierung)

• Muster Bedienungsanweisung erstellen
• Leitfaden entwickeln mit Informationen zum Ge-

nehmigungsverfahren
• Gleisanschlussförderung besser mit den baulichen 

Genehmigungsverfahren koordinieren
• Gleisanschlüsse mit einfachen Betriebsverhältnissen 

bzw. wenig Verkehr entlasten

Unternehmen mit Gleisanschluss können im 
Jahr 2023 Einzelverkehrs-Betriebskosten-
förderung von 80 Mio. EUR in Anspruch nehmen

Der Bund hat für den Einzelverkehr (EV) eine EV-Betriebs-
kostenförderung im Bundeshaushalt 2023 mit 80 Mio. EUR 
eingestellt. Das Bundesministerium für Digitales und Ver-
kehr (BMDV) erarbeitet z. Zt. eine entsprechenden Förder-
richtlinie.

Die beiden Eisenbahnverbände Netzwerk Europäischer 
Eisenbahnen (NEE) / DIE GÜTERBAHNEN und der Ver-
band Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) haben dem 
BMDV und der Politik einen Branchenvorschlag unter-
breitet. Die beiden Verbände schlagen vor, die Förderung 
gezielt für die Bedienung von privaten Gleisanschlüssen 
und multimodalen Terminals (Wagenladungsverkehr) ein-
zusetzen. 

Um insbesondere Anreize für Mehrverkehre über die EV-
Zugangstellen mit kleineren und mittleren Aufkommen zu 
schaffen, sollen die Förderbeträge nach Aufkommen ge-
staffelt werden. Des Weiteren sieht der Vorschlag vor, die 
Bedienung von sehr großen EV-Zugangstellen nicht zu för-
dern, weil deren Bedienung wegen des hohen Auf-
kommens eigenwirtschaftlich erbracht werden kann.

Um allen Dienstleistern im Einzelwagenverkehr grundsätz-
lich die gleichen Chancen auf Betriebskostenförderung ein-
zuräumen, schlagen VDV, NEE und Die Güterbahnen fol-
gende Eckpunkte vor: 

1. Gefördert wird jede einzelne Bedienfahrt (je nach Be-
triebsverfahren eine Rangier- oder Zugfahrt). 

2. Fördervoraussetzung ist das Überfahren einer An-
schlussgrenze in eine private, nichtöffentliche Eisen-
bahn-Infrastruktur. 

3. Auch gefördert werden Fahrten in öffentlich zugäng-
lichen Ladestraßen und Güterterminals für den 
Wagenladungsverkehr/in multifunktionalen Anlagen. 

4. Der Förderbetrag je Fahrt wird in Abhängigkeit von der 
Gesamtwagenanzahl des Anschlusses im Vorjahr der 
Förderperiode gestaffelt festgelegt und gleichzeitig auf 
Anschlüsse begrenzt, die eine noch zu definierende 
Jahreswagenanzahl nicht überschreiten. Durch die Be-
grenzung wird sichergestellt, dass die Förderung nicht 
fehlgeleitet werden kann, da sie auf die den Einzel-
wagenverkehr kennzeichnenden volumenschwachen 
Relationen begrenzt wird. Die Staffelung sorgt dafür, 
dass besonders volumenschwache (und damit be-
sonders unwirtschaftliche) Relationen sowie Neuver-
kehre besonders stark von der Förderung profitieren. 
Hierdurch wird gezielt ein Wachstumsimpuls für die 
Verlagerung zusätzlicher Verkehre auf die Schiene 
und die besonders attraktive bessere Auslastung der 
Rangier- und Zugfahrten gesetzt. 

5. Es werden keine weiteren Kriterien, wie Umstellung 
von Güterwagen in bestimmten Bahnhöfen etc., vor-
geschrieben.

Diese Vorschläge sind innerhalb der Eisenbahnbranche 
abgestimmt. NEE vertritt die Interessen von 99 Schienen-
güterverkehrs-EVU und Unternehmen aus deren Umfeld. 
Im VDV sind 219 EVU und EIU mit Schienengüterverkehr 
vertreten.

Aktuelle Auswertungen der Bundesnetzagentur weisen für 
private Gleisanschlüsse und multimodalen Terminals fol-
gende Zahlen aus:

• ca. 40 % haben überhaupt kein Schienenaufkommen
• ca. 18 % empfangen bzw. versenden täglich im 

Durchschnitt nur einen Güterwagen
• ca. 16 % empfangen bzw. versenden täglich im 

Durchschnitt 2 – 5 Güterwagen
• ca. 8 % empfangen bzw. versenden täglich im 

Durchschnitt 6 – 10 Güterwagen
• ca. 18 % empfangen bzw. versenden im Durchschnitt 

täglich mehr als 10 Güterwagen.

Die Gleisanschluss-Charta hat sich für eine Unterstützung 
des Einzelwagenverkehrs ausgesprochen. Deshalb möch-
ten wir Sie als Interessent an der Gleisanschluss-Charta 
im Namen des VDV, dem NEE und DIE GÜTERBAHNEN 
und den VDV über den Vorschlag informieren. 
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Ziele des Vorschlages sind:
• Mehr Sicherheit für den Erhalt bestehender Einzel-

wagenverkehre vor allem für Unternehmen mit 
kleineren und mittleren EV-Aufkommen. 

• EVUs erhalten mehr Möglichkeiten, ihren Kunden 
eine höhere Bedienfrequenz anzubieten.

• Unternehmen mit großen EV-Aufkommen, können 
Verkehre mit Lieferanten und Kunden sowie mit 
kleineren und mittleren Aufkommen evtl. leichter auf 
die Schiene umstellen.

• EVUs können Unternehmen mit Gleisanschluss aber 
ohne EV-Aufkommen attraktive Angebote für die 
Verlagerung auf die Schiene unterbreiten.

Gern können Sie den VDV oder uns, als Ihrem Mitgliedver-
band ansprechen, wenn Sie sich für die Vorteile einer sol-
chen Förderung interessieren.

Wenn auch Sie als Unternehmen und Verband das Ziel 
und die Vorschläge der Gleisanschluss-Charta begrüßen, 
können Sie sich als Unterstützer der Charta registrieren. 

 � www.gleisanschluss-charta.de
Albrecht Wiehe, UVMB

UVMB-Terminkalender
9. März 2023 in Großburgwedel 
Arbeitskreis Betriebsleiter 
UVMB, VBF Nord 
www.uvmb.de

15. – 16. März 2023 in Dresden  
22. – 23. März 2023 in Dresden 
Weiterbildungslehrgang    
„Prüfung von Gesteinskörnungen“ 
UVMB, BAU-ZERT, TU Dresden 
www.uvmb.de

20. März 2023, online 
Grundlagen und aktuelle Rechtsprechung   
aus dem Urlaubsrecht 
UVMB 
www.uvmb.de

21. März 2023 in Erfurt 
Arbeitskreis Betonpumpen 
UVMB 
www.uvmb.de

27. April 2023 in Langelsheim 
Seminar Ladungssicherung 
UVMB, VBF Nord 
www.vbf-nord.de

10. Mai 2023 in Schönebeck 
20. Rohstoffkolloquium 
UVMB 
www.uvmb.de

31. Mai 2023 in Leipzig 
Arbeitskreis Technik + Juniorenkreis 
UVMB 
www.uvmb.de

8. – 10. Juni 2023 in Berlin-Köpenick 
Verbandstage 2023 
UVMB, BAU-ZERT 
www.uvmb.de

27. September 2023  
Thüringer Baustofftag 
UVMB, TLUBN und IHK Ostthüringen 
www.uvmb.de

23. – 24. Januar 2024 in Leipzig 
Werk- und Prüfstellenleiterschulung 
BAU-ZERT, BÜV Nord, VBF Nord, UVMB 
www.uvmb.de

Weitere Termine finden Sie ab Seite 51.
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FACHGRUPPE ASPHALT

Terminkalender
13. – 15. März 2023 in Willingen 
DAV / DAI-Asphaltseminar 
Deutscher Asphaltverband (DAV) 
www.asphalt.de

8. Juni 2023 in Berlin-Köpenick 
Mitgliederversammlung FG Asphalt 
UVMB 
www.uvmb.de

24. November 2023 in Rostock-Warnemünde 
DAV-Regionalversammlung Nord 
Deutscher Asphaltverband (DAV) 
www.asphalt.de

21. Februar 2024 in Berchtesgarten 
DAV / DAI-Mitgliederversammlung 2024 
Deutscher Asphaltverband (DAV) 
www.asphalt.de

21. – 23. Februar 2024 in Berchtesgaden 
22. Deutsche Asphalttage 
Deutscher Asphaltverband (DAV) 
www.deutsche-asphalttage.de/

18. – 20. März 2024 in Willingen 
DAV / DAI-Asphaltseminar 
Deutscher Asphaltverband (DAV) 
www.asphalt.de

 Weitere Termine finden Sie ab Seite 51.

OKSTRA-XML – Die neue digitale Überprüfbarkeit
Kontrollprüfungen und Eignungsnachweise werden aktuell 
in ganz unterschiedlichen Formaten vorgelegt. Das soll 
sich ab 2023 ändern. 

Für Bundesfernstraßen erfolgt zukünftig die Erzeugung 
und Weiterverarbeitung entsprechender Dokumentationen 
auf Grundlage eines bundesweit einheitlichen Daten-
formates. Laut Vorgabe muss vor dem Einbau für jedes 
vorgesehene Asphaltmischgut dem Auftraggeber vom Auf-
tragnehmer digital ein Eignungsnachweis hinsichtlich des 
Verwendungswecks vorgelegt werden, und zwar zu-
sammengeführt und übermittelt in einer ZIP-Datei, be-
stehend aus einem PDF/A- und OKSTRA-XML-Dokument. 
Nach erfolgreicher bauvertraglicher/ fachlicher Prüfung, 
sowie Validitätsprüfung des Datensatzes, ist der digitale 
Eignungsnachweis gültig und wird per Prüfprotokoll be-
stätigt.

Diese Neuerung stellt die Asphaltbranche vor eine wichtige 
digitale Herausforderung. Viele Labore arbeiten noch mit 
klassischen Excel-Tabellen, oder versuchen sich in selbst-
gestrickten Lösungen, und müssten nun Tools entwickeln, 
welche die Wandlung der Daten in das vorgegebene For-
mat ermöglichen. Einen alternativen Weg beschreitet die 
PRAXIS EDV – Betriebswirtschaft- und Software-Ent-
wicklung AG, mit einer webbasierten Lösung für die Über-
mittlung der OKSTRA-XML-Daten. Auf diese Weise kön-
nen sich die Labore online an dem System bedienen, um 
den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Anstatt hohe 
Entwicklungskosten stemmen zu müssen, entrichten 
Unternehmen pro Eignungsnachweis nur eine Kon-
vertierungsgebühr.

PRAXIS EDV – Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG 
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Schulung der Mischmeister für Asphalt 
Man lernt nie aus – auch deshalb fand wieder vom 
1. – 2. Februar 2023 die Schulung und Weiterbildung für die 
Mischmeister aus dem Bereich Asphalt in Neugattersleben 
statt. 

Dr.-Ing. Steffen Wiedenfeld eröffnete die Veranstaltung und 
stellte die Verbandsarbeit im Bereich Asphalt vor. An-
schließend befasste sich Dr. Ulrich Mörters (BG RCI) mit 
einigen Arbeitssicherheitsthemen aus dem Asphaltbereich, 
speziell zu Alleinarbeitsplätzen, der Branchenregel Asphalt, 
zu Gutbandförderern sowie den damit verbundenen Ge-
fährdungen. Konkrete bildhafte Beispiele zu Unfallereig-
nissen und Beinaheunfällen steigerten die Spannung und 
belebten seinen Vortrag. Die Vision Zero bei den Unfall-
zahlen lebt fort.

Eric Reim (amo-Aphalt GmbH) rief mit seinem Vortrag die 
notwendigen Arbeiten im Zusammenhang mit der WPK 
den Mischmeistern in Erinnerung. Vieles sei sicher routine-
mäßig in „Fleisch und Blut“ übergegangen, doch auch er-
fahrene und langjährige Mischmeister können einmal 
etwas vergessen. Die Auffrischung zum Thema WPK ist 
somit gut und wertvoll.

Die Ausdämpfungen des Asphalts sind bekanntlich 
gesundheitsgefährdend. Der Arbeitsplatzgrenzwert von 
1,5 mg/m³ für Destillationsbitumen nach der TRGS 900 
wurde bereits im Jahr 2019 durch den Arbeitsausschuss 
für Gefahrstoffe mit einer 5-jährigen Übergangsfrist fest-
geschrieben. Er ist somit bis zum Ende 2024 zwingend 
einzuhalten. Neben den technischen Möglichkeiten der Ab-
saugung an den Straßen-Fertigern ist ein weiterer wichti-
ger Schritt, mit Niedrigtemperaturasphalt (NTA) zu arbei-
ten. Wegen der geringeren Temperaturen ergeben sich 
steifere Viskositäten, die sich negativ auf die Verarbeitung 
und den Einbau des Asphaltes auswirken. Grit Lange 
(AMSS GmbH & Co. KG) stellte ihre Erfahrungen und die 
Lösungsmöglichkeiten durch viskositätsveränderte Binde-
mittel (Additive) vor, wie diese im Mischwerk zu dosieren 
sind sowie beleuchtete weitere Aspekte und Auswirkungen 
auf die Asphaltherstellung. In Summe bleiben noch knapp 
zwei Jahre, um sich hier auf die neuen Bedingungen ein-
zustellen.

Getrieben durch unsere Umweltbedingungen, die Politik 
und letztendlich aus der Notwendigkeit heraus, Klima-
schutz zu betreiben, verdeutlichte Stefan Ewert (AMSS 
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GmbH & Co. KG), wie CO2-Abgaben und andere Strom-
besteuerungen die Energiepreise weiter stark ansteigen 
lassen. Der schonende Umgang mit Energie ist somit nicht 
nur aus finanziellen Gründen geboten. Er zeigte nicht nur 
verschiedene Energieeinsparpotentiale auf, sondern über-
zeugte von der Notwendigkeit, Energie zu managen. Ener-
gie einzusparen ist kein neues Thema, aber kontinulierlich 
auf Möglichkeiten zur Energieeinsparungen hinzuweisen 
und dafür zu sensibilisieren, sollte nicht verzichtet werden.

Rechtsanwalt Daniel Schmidt (UVMB) sprach über die 
Arbeitnehmerhaftung. Oft wird von Arbeitnehmern an-
genommen, sie seien immer über den Arbeitgeber auto-
matisch versichert für Schäden, die im Zusammenhang mit 
ihrer Arbeit entstehen. Dem ist nicht so. Entscheidend für 
die Höhe der Schadensersatzpflicht ist u. a., ob Vorsatz 
vorliegt oder der Grad der Fahrlässigkeit. So haftet der 
Arbeitnehmer bei Vorsatz i. d. R. immer. Die Beteiligung am 
Schaden staffelt sich entsprechend der Schwere der Fahr-
lässigkeit (grobe, mittlere oder leichte) ab. Darüber hinaus 
war für die Schulungsteilnehmer interessant, wie weit-
reichend anhand der vielen Praxisbeispiele die Arbeit-
nehmerhaftung für entstandene Schäden sein kann. 

Nach einem geselligen Abend startet Sebastian Quillmann 
(Deutscher Asphaltverband) am Folgetag mit einem Thema 
zur Sozialkompetenz und Rhetorik. Verständlich zu kom-
munizieren und Missverständnisse dabei zu vermeiden, ist 
eine ständige Herausforderung in allen Bereichen des Le-
bens und nicht nur in der Arbeitswelt. An einfachen Bei-
spielen zeigte er auf, welche verschiedenen Botschaften 
gesendet und empfangen werden können und wie es bes-
ser gemacht werden kann. Dabei konnte jeder sich reflek-
tieren und fand sich in einigen Gesprächssituationen selbst 
wieder.

Danach sprach Ulrike Nguyen (TPA GmbH) über die An-
forderungen an Gesteinskörnungen gemäß der ZTV-As-
phalt-StB / ZTV BEA-StB. Die Gleichmäßigkeit der Ge-
steinskörnungseigenschaften ist eine Forderung, die in 
allen Vorschriften und Normen wiedergefunden wird. Die-
ser Vortrag diente zur Auffrischung des vorhandenen Wis-
sens bei den Mischmeistern und der täglichen Anwendung 
bei ihrer Arbeit auf den Asphaltmischanlagen.

Hardy Richter (GP Papenburg Asphaltmischwerke GmbH)
referierte über die Wiederverwendung von Ausbauasphalt 
als Recyclingasphalt und welche Aufbereitungsmöglich-
keiten es hierzu gibt. Neben dem heute immer wichtiger 
werdenden Nachhaltigkeitseffekt spielt der ökonomische 

Aspekt eine weitere wichtige Rolle. Von Siebmaschinen, 
über Prallmühlen, Granulatoren bis zu Bandaufsetzern     
gab er einen guten Überblick zu den Aufbereitungs-
techniken und -maschinen. Dabei ging er praxisnah eben-
so auf die Vor- und Nachteile sowie die notwendigen Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung ein.

Von der TU Braunschweig informierte Dr.-Ing. Johannes 
Büchner über die aktuelle Bitumenforschung und die Nor-
men. In seinem Vortrag stellte er die vielfältigen EU-
Produktnormen den europäischen Prüfnormen gegenüber. 
Er stellte Foschungsergebnisse zum neuen Bitumen-
Typisierungs-Schnell-Verfahren (BTSV) vor. Es bietet dem 
Anwender komplett neue Möglichkeiten in der Qualitäts-
sicherung. Was im Forschungslabor bereits gut funktio-
niert, muss nun in die Praxis überführt werden. BEZIBIT 
(Bewertungsparameter und Zielbereiche für Bitumen) zur 
Untersuchung und Charakterisierung von Bitumen ist das 
jüngste Forschungsprojekt an der TU Braunschweig. In 
dem Projekt werden verschiedene Bitumen-Prüfverfahren 
miteinander verglichen, um praxistaugliche Bewertungs-
kriterien für die Anwendung von rheologischen und chemi-
schen Prüfmethoden zu entwickeln, die eine systematische 
Materialbewertung bei der Qualitätssicherung gewähr-
leisten.

Abschließend trug Martin Grinda (STRABAG BMTI GmbH 
& Co. KG) zum Umgang mit der neuen TA-Luft (Techni-
schen Anleitung zur Reinhaltung der Luft) an Asphalt-
mischanlagen vor. Folgen sind die Verschärfung von 
Grenzwerten, aber auch neue Grenzwerte, wie z. B. für 
Formaldehyd. Für Kohlenmonoxid und Staub wurden bei-
spielweise die Grenzwerte halbiert und somit deutlich ver-
schärft. Ebenso ist nun eine kontinuierliche Überwachung 
der Emissionen an den Asphaltmischanlagen mit diversen 
Messsystemen vorgeschrieben, die neben hohen sechs-
stelligen Investitionskosten auch nicht unerhebliche Be-
triebs- und Personalkosten zur Folge haben. Leider gibt es 
keine bundeseinheitliche Anwendung der TA-Luft, was zu 
Wettbewerbsverschiebungen und -beeinträchtigungen, ins-
besondere an den behördlichen Grenzen der einzelnen 
Länder führt. Für die kontinuierliche Messung gibt es eine 
Übergangsfrist von drei Jahren.

In seinem Resümee brachte Dr.-Ing. Stefan Seyffert die 
Vortragsinhalte auf den Punkt: „Es bleibt vielfältig und 
spannend, stellen wir uns den Herausforderungen.“ 

Albrecht Wiehe, UVMB
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FACHGRUPPE GESTEINSBAUSTOFFE

Terminkalender
8. Juni 2023 in Berlin-Köpenick 
Mitgliederversammlung FG Gesteinsbaustoffe 
UVMB 
www.uvmb.de 

14. – 17. Januar 2024 in Telfs / Österreich 
70. Winterarbeitstagung 
iste, BIV, MIRO, UVMB, BTB, bbs und andere 
www.iste.de

Weitere Termine finden Sie ab Seite 51.

Einsendeschluss ist der 21. Juli 2023

Start des MIRO-Fotowettbewerbs 2023
Es ist wieder soweit: MIRO sucht ambitionierte Hobby-
Fotografen, die mit aussagekräftigen Motiven die Leistun-
gen der Menschen in den Unternehmen der Gesteins-
industrie und ihre phänomenalen Produkte sichtbar 
machen. Der Arbeitsausschuss Öffentlichkeitsarbeit hat 
diesmal das folgende Motto entwickelt: „Kies, Sand, Natur-
stein: Verborgene Helden des Alltags. Von Menschen für 
Menschen veredelt!”

Ideen für Motive gibt es in jedem Betrieb. Beteiligen Sie 
sich mit Ihren Fotos an der Aufklärung. Zeigen Sie, wie aus 
Ihren Rohstoffen Produkte werden – und wo sich diese 
später im Einsatz verbergen. Der MIRO-Fotowettbewerb 
2023 endet am 21. Juli 2023. Eine Jury wählt aus allen 
Fotos die besten Bilder aus. Für die drei Erstplatzierten 
winken Preisgelder in Höhe von 1.000, 500 und 300 EUR. 
Außerdem erhalten alle Teilnehmer freien Eintritt der stein-
expo 2023. Die 20 besten Fotos bzw. Serien werden unter 
namentlicher Erwähnung des Fotografen, seiner Motiva-
tion und der „Kurzgeschichte zum Bild“ auf der MIRO-Inter-
netseite veröffentlicht und in der MIRO-Verbandszeitschrift 
GP GesteinsPerspektiven vorgestellt.

Unterlagen zur Wettbewerbsteilnahme: www.bv-miro.org/
aktuell/miro-fotowettbewerb-2023/

 S „Kies, Sand, Naturstein: Verborgene Helden des Alltags. Von 
Menschen für Menschen veredelt!” – Jupiter-Skulptur – Sand-
steinrohblock und Originalabguss im Bearbeitungsschauer für 
das Berliner Schloss 2020 | Foto: Sächsische Sandsteinwerke 
GmbH
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MIRO mahnt Gleichgewicht an
Verfahrensverzögerungen bei Baurohstoffen konter-
karieren Beschleunigungen bei Infrastrukturprojekten

Ohne eine Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung 
auch im Fall der Gewinnung heimischer Baurohstoffe wie 
Sand, Kies und Naturstein, nutzen auch Beschleunigungs-
verfahren für die Planung und Umsetzung gesellschaftlich 
bedeutsamer Infrastrukturprojekte nichts. Kommen die 
Baustofflieferungen nicht zur rechten Zeit am betreffenden 
Ort an, etwa weil sie in Bedarfsnähe mangels Ge-
nehmigung gar nicht mehr verfügbar sind, geraten auch 
noch so dringende Projekte aufs Wartegleis. Der Bundes-
verband Mineralische Rohstoffe (MIRO) mahnt deshalb 
eine gekoppelte Vorgehensweise an.

Am 26. Januar 2023 tagte der Koalitionsausschuss, um 
insbesondere nach Kompromissen bei der Beschleunigung 
von Planungsverfahren im Verkehrssektor zu suchen. Die 
Bilanz kommt nicht ohne Nachbesserungsbedarf aus. „Wir 
vermissen bereits seit Abschluss des Koalitionsvertrages, 
dass im Rahmen der überfälligen Diskussion um Planungs-
beschleunigungen auch an die notwendigen Rohstoffe ge-
dacht wird“, erklärt dazu Susanne Funk, Geschäftsführerin 
Politik und Kommunikation beim MIRO.

In der Kausalität sollte logisch sein: Wenn Projekte in den 
Bereichen Straßen- und Brückensanierung, Schienennetz-
bau und -sanierung oder auch im Stromtrassen- und Wind-
parkbau realisiert werden sollen, sind für all diese Bauvor-
haben Lieferungen von Sand-, Kies-, Schotter- und 
Splittprodukten unerlässlich. Für diese Gesteinsrohstoffe 
aus heimischen Kiesgruben und Steinbrüchen ist demnach 
eine Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung eben-
falls angezeigt. Denn anders als andere Industriebetriebe 
und ähnlich wie Infrastruktur- und Bauprojekte benötigen 
Gewinnungsbetriebe für mineralische Rohstoffe in regel-
mäßigen Abständen Anschluss- oder Neuaufschluss-
genehmigungen. Diese Verfahren gestalten sich jedoch 
äußerst langwierig. Sie laufen meist über zehn Jahre oder 
sogar deutlich länger, was nicht zuletzt der Komplexität 

solcher Raumordnungs- und Genehmigungsverfahren für 
Anschluss- oder Neuaufschlussflächen geschuldet ist.

Es ist die falsche Zeit, um einen Kollaps zu 
riskieren!

Im Ergebnis ist festzustellen, dass wegen ausbleibender 
Genehmigungen die Zahl der Gewinnungsbetriebe in 
Deutschland bereits seit Jahren kontinuierlich abnimmt. 
Hatten wir im Jahr 2011 noch 3.160 aktive Gesteins-
betriebe in Deutschland, waren es 2021 nur noch 2.695. 
Das ist ein Rückgang um 15 % in zehn Jahren. Die Aus-
dünnung der derzeit noch relativ guten, dezentralen Ver-
sorgungstruktur sollte nun aber nicht weiter bis an die Ver-
sagensgrenze des gerade noch funktionierenden Systems 
geführt werden. Deshalb ist auch für die Baurohstoffver-
sorgung eine Verfahrens-Beschleunigung zwingend. 
Schnelle und effiziente Planungs- und Genehmigungsver-
fahren sollten zu einem Standortvorteil für Deutschland 
werden. Dazu gehören Planungssicherheit für die Unter-
nehmen, eine bessere Personalausstattung in den Be-
hörden, Verzicht auf überbordende Gutachtenanforde- 
rungen und Doppelarbeiten auf der Basis des Umwelt-
rechts, moderne Bürgerbeteiligung und die Digitalisierung 
der Abläufe. Aber auch die Einhaltung von Fristen und die 
Präklusion müssen zur Beschleunigung der Verfahren bei-
tragen. In der Raumordnung und in den Landesplanungen 
gilt es, für eine sichere Zukunftsausrichtung im Sinne künf-
tiger Generationen, die standortgebundenen Rohstofflager-
stätten wirksam und vorsorgend vor einer Überplanung zu 
schützen.

„Wir erinnern daher noch einmal daran, dass Verfahrens-
beschleunigungen wie bei der LNG-Terminal-Genehmi-
gung oder der Genehmigung von Windkraftanlagen nicht 
nur bei Infrastrukturprojekten notwendig sind, sondern 
auch die adäquate Gewinnung der Baurohstoffe und damit 
die Versorgung sicherstellen würden“, adressiert Susanne 
Funk eine Branchenforderung an die Koalitionäre.

Bundesverband Mineralische Rohstoffe | PM vom 27.01.2023
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Ersatzbaustoffverordnung – Übergangsreglungen Mecklenburg-Vorpommern
Das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche 
Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern hat mit 
Schreiben vom 27. Januar 2023 Hinweise für Unter-
suchungen mineralischer Abfälle in der Übergangszeit bis 
zum Inkrafttreten der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ver-
öffentlicht. 

Durch das Ministerium werden zur Sicherung der Ver-
wertung von mineralischen Abfällen folgende Maßnahmen 
empfohlen: 

• Nachuntersuchungen für laufende Baumaßnahmen, 
bei denen Einstufungen der mineralischen Abfälle 
bzw. Deklarartionen bereits vorhanden sind, deren 
Entsorgung aber nicht vor dem 1. August 2023 
abgeschlossen ist.

• Doppeluntersuchungen bei neuen Maßnahmen, 
deren Untersuchungen noch nicht abgeschlossen 
sind und bei denen noch Einfluss auf durchzu-
führende Untersuchungen genommen werden kann.

Die Durchführung der Nachuntersuchung umfasst:
• vorhandene Feststoffwerte werden genutzt und um 

die fehlenden Parameter der EBV ergänzt. 
• Untersuchungen am Eluat erfolgen nach dem neuen 

Eluationsverfahren der EBV 

Die Durchführung der Doppeluntersuchung umfasst:
• Feststoffuntersuchungen erfolgen im Umfang der 

bisherigen Vorgaben nach LAGA-M 20 und denen der 
EBV. 

• Eluatuntersuchungen erfolgen nach den beiden 
Verfahren zur Eluatherstellungen (W/F 10:1 laut 
LAGA-M 20 und Säulenkurztest oder Schüttelversuch 
mit W/F 2:1 nach EBV)

Die Hinweise des Ministeriums können Sie hier abrufen: 
https://ogy.de/mtvt

Bert Vulpius, UVMB

Ersatzbaustoffverordnung: Standardwerk jetzt auch online

Handbuch Ersatzbaustoffe als kostenlose Web-Version
Im vergangenen Herbst erschien die jüngste Druckaus-
gabe des Handbuchs Ersatzbaustoffe. Jetzt ist die Publika-
tion auch als Web-Version verfügbar. Das mittlerweile in 
der 7. Auflage von der REMEX GmbH veröffentlichte 
Handbuch gilt in der Baubranche als Standardwerk und ist 
in diesem Jahr besonders gefragt. Hintergrund ist die am 
1. August 2023 in Kraft tretende Ersatzbaustoffverordnung 
(EBV), die Anwender der nachhaltigen Baustoffe mit ent-
scheidenden Änderungen konfrontiert. So legt die Ver-
ordnung beispielsweise neue Richtlinien zum Einsatz von 
Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken fest und 
schreibt verbindliche Einbauweisen vor.

Das aktuelle Handbuch fasst die EBV-Neuregelungen 
komprimiert zusammen und liefert zugleich praxis-
orientierte Hinweise für deren rechtskonforme Umsetzung. 
Mit Fokus auf dem Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe 
im Straßen- und Erdbau deckt das umfangreiche Werk 
inhaltlich sämtliche Ersatzbaustoffe ab, die von den EBV 
betroffen sind. Eine Kategorisierung ermöglicht den schnel-
len Überblick über die 27 Baustoffe und Materialklassen 
einschließlich Anwendungsoptionen und zugelassenen 
Einbauweisen. 

Das digitale MEB® Handbuch Ersatzbaustoffe kann unent-
geltlich über die Website meb-services.de aufgerufen wer-
den. 

REMEX | gek. PM vom 06.02.2023 
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Marktabfrage

Femern A/S prüft Verfügbarkeit von Steinen für Riff auf der Sagas-Bank
Femern A/S wird 42,5 ha neue Riffstrukturen auf der Sa-
gas-Bank, südöstlich von Fehmarn, anlegen. Für diese 
Ausgleichsmaßnahmen werden rund 150.000 t Steine be-
nötigt, die sehr spezifische Kriterien erfüllen müssen. Um 
sicherzustellen, dass die für 2024 geplante Ausschreibung 
erfolgreich sein wird, führt die dänische Projektgesellschaft 
nun eine Marktabfrage durch.

Für den Bau des Fehmarnbelt-Tunnels zwischen Däne-
mark und Deutschland werden sowohl an Land als auch 
auf See Ausgleichsflächen geschaffen. So wurde bereits 
im Planfeststellungsbeschluss festgelegt, dass Femern 
A/S 25 ha neue Riffstrukturen auf der Sagas-Bank anlegen 
wird. Hinzu kommen gemäß dem Planänderungsbeschluss 
vom September 2021 noch einmal 17,5 ha. Insgesamt 
werden also insgesamt 42,5 ha neue Riffflächen in der 
Ostsee angelegt.

„Wir wollen optimale Bedingungen für die Natur schaffen. 
Daher ist es wichtig, dass die Steine, die wir für das Riff auf 
der Sagas-Bank verwenden werden, sehr spezifische An-
forderungen erfüllen. Aus diesem Grund möchten wir über 
eine Marktabfrage bereits jetzt mit potenziellen Lieferanten 
in Kontakt treten und Informationen zur Verfügbarkeit sam-
meln“, sagt Stefanie Knörck, Leiterin der Abteilung Ge-
nehmigungen und Umwelt Deutschland bei Femern A/S. 
Die eigentliche Ausschreibung für die Steine wird voraus-
sichtlich Anfang 2024 beginnen.

Rund 150.000 t Steine werden für den Aufbau des neuen 
Riffs auf der Sagas-Bank benötigt. Doch nicht allein die 

Menge ist entscheidend. Die Steine müssen spezifische 
Kriterien erfüllen, die im Vorfeld mit den zuständigen Fach-
behörden abgestimmt worden sind: Beispielsweise müs-
sen sie glazialen Ursprungs sein. Außerdem ist vor-
geschrieben, dass es sich um ungebrochene Steine 
handelt. Auch Herkunft, Größe und Durchmesser spielen 
eine Rolle: Die Steine sollten in ihrer Herkunft und Be-
schaffenheit denen entsprechen, die einst durch die Stein-
fischerei auf der Sagas-Bank verloren gegangen sind. 
Daher sollten sie größtenteils aus dem Ostseeraum stam-
men und einen Durchmesser von 60 – 100 cm haben.

Die Marktabfrage läuft bis 30. März 2023 und ist auch im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht: https://
ogy.de/ua55

Femern A/S | PM vom 06.02.2023 
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Terminkalender
8. Juni 2023 in Berlin-Köpenick 
Mitgliederversammlung FG Beton & Mörtel 
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Bundesverband der Deutschen Transportbetonindustrie 
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Weitere Termine finden Sie ab Seite 51.
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BTB-Monatsbrief

Der Bundesverband der Deutschen Transportbeton-
industrie (BTB) informiert in der 238.Ausgabe über folgen-
de Themen:

• Vorbereitungen zur Messe BAU 2023
• Thomas Hoffmann verlässt den BTB
• CO2-Emissionen der Baustoff-Steine-Erden-Industrie
• Bruttoinlandsprodukt um 1,9 % gestiegen – Rück-

gang der Bauinvestitionen
• Start der Beton-Seminare 2023 

• CSC-Standortkarte in Deutschland 
um das CO2-Modul erweitert

Den Monatsbrief haben unsere Mitglieder der Fachgruppe 
Beton und Mörtel bereits erhalten. Interessenten können 
sich an die UVMB-Geschäftsstelle Leipzig wenden oder sie 
im BTB-Mitgliederbereich unter www.transportbeton.org 
finden.

VDPM warnt vor Einsatz von WDVS-Produkten außerhalb von Systemen
Im Markt und in werblichen Veröffentlichungen rund um 
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) tauchen aktuell 
verschiedene Angebote für Komponenten oder Zubehör-
teile außerhalb von Systemen auf. Fachunternehmern wird 
in Begleittexten versichert, der Einsatz solcher „externer“ 
Produkte sei kein Problem und man sei damit auf der si-
cheren Seite.

Der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM) 
warnt ausdrücklich vor der Nutzung solcher Solo-Angebote 
von z. B. Dübeln oder Armierungsgewebe und deren Ein-
bau in ein WDVS. Geschäftsführerin Antje Hannig: „Vor 
zwei Jahren hatten wir eine ähnliche Situation. Damals 
wurden Dämmplatten, die nicht als Systembestandteil von 
WDVS geprüft und deklariert waren, auf Baustellen ge-
sichtet. Bereits im Februar 2021 haben wir das ver-
arbeitende Handwerk darauf hingewiesen, bei der Applika-
tion von WDVS grundsätzlich im System zu bleiben. 
Ansonsten droht ein Erlöschen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung bzw. der allgemeinen Bauart-
genehmigung.“ Die Leistung kann dann als mangelhaft 
eingestuft werden, denn der Auftragnehmer hat objektiv 
eine vom Auftragsinhalt abweichende Herstellung vor-
genommen. Dies führt seitens der Auftraggeber häufig 

zum Einbehalten der Forderungen bzw. zu Zahlungsver-
zögerungen, gegebenenfalls sogar zum Rückbau aufgrund 
des Einbaus eines nicht zugelassenen Systems.

Die WDVS-Systemhalter dokumentieren in der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. in der all-
gemeinen Bauartgenehmigung, welche Komponenten in 
welchen Konfigurationen geprüft und zur Verwendung frei-
gegeben sind. Abweichungen von dieser geprüften Kons-
tellation durch Lieferung und Einsatz systemfremder Kom-
ponenten sind unzulässig. 

Ein WDVS ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
bzw. allgemeine Bauartgenehmigung darf in Deutschland 
nicht verwendet werden; das gilt auch für WDVS mit ETA. 
Die Zertifizierung wird immer für das komplette System er-
teilt und damit für die dem System vom Systemhalter zu-
geordneten und als solche gekennzeichneten Komponen-
ten. Werden Dämmplatten, Kleber oder Zubehörteile aus 
systemfremden Bezugsquellen eingesetzt, liegt ein Ver-
stoß gegen geltendes Baurecht vor. Außerdem erlischt die 
Gewährleistung des Systemhalters und geht vollumfäng-
lich auf den Verarbeiter über.

Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel | gek. PM vom 01.02.2023
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Terminkalender
8. Juni 2023 in Berlin-Köpenick 
Mitgliederversammlung FG Betonbauteile 
UVMB 
www.uvmb.de 

20. – 22. Juni 2023 in Ulm 
67. BetonTage 2023 
FBF Betondienst GmbH 
www.betontage.de

Weitere Termine finden Sie ab Seite 51.

Neueinordnung von Betonbauteilen in den Gefahrtarif der BG Bau
Zweck des Gefahrtarifs ist es, den Grad der Unfallgefahr 
im Unternehmen angemessen bei der Beitragsberechnung 
zu berücksichtigen. So verteilt die Berufsgenossenschaft 
ihre Aufwendungen – abgestuft nach den einzelnen Ge-
fährdungsrisiken – auf die Unternehmen der jeweiligen 
Gewerbezweige. Dabei ist durch die Zusammenfassung 
von Gewerbezweigen auch für einen angemessenen ver-
sicherungsmäßigen Risikoausgleich zu sorgen. Die Zu-
sammenfassung der Gewerbezweige erfolgt dabei nach 
Tätigkeiten, Unternehmensarten und Gewerbezweigen, die 
entweder technologisch gleich bzw. ähnlich sind oder in 
ihren Bestandteilen gleiche oder ähnliche Gefährdungs-
risiken aufweisen.

Bisher sind Hersteller von Betonbauteilen mit der Tarifstelle 
200 in den „Bauausbau und Fertigteilherstellung“ ein-
gruppiert und in der Gefahrklasse 6,89 veranlagt. Am 
7./8. Dezember 2022 hat die Vertreterversammlung der  
BG Bau einen neuen Gefahrtarif abgestimmt. Dieser  
4. Gefahrtarif soll ab 1. Januar 2024 gelten. 

Ab dann gibt es zum einen die Tarifstellenziffer 100 für den 
„Bauwerksbau“ mit der Gefahrklasse 11,84 und die Tarif-
stellenziffer 200 für den „Bauausbau“ mit der Gefahrklasse 
7,01. In die Tarifstellenziffer 100 gehören unter anderem 

„… Fertigteile oder Konstruktionselemente (ausgenommen 
aus Holz), soweit nicht die eigenständige Herstellung von 
Fertigteilen in stationären Betriebsstätten nach der Tarif-
stelle 200 betrieben wird“. Zur Tarifstellenziffer 200 ge-
hören „… eigenständige, in stationären Betriebsstätten er-
folgende Herstellung von Fertigteilen, Konstruktions- 
elementen und Betonwaren, die keine statisch/tragende 
Funktion für ein Bauwerk haben, mit Ausnahme von Trep-
pen und Treppenelementen u. a.“.

Die Betonfertigteilhersteller sind bei der Betrachtung 
scheinbar unberücksichtigt geblieben. Denn zum einen ge-
hören sie nicht in die Tarifstellenziffer 100, da die Her-
stellung der Elemente in eigenständigen stationären Be-
triebsstätten erfolgt. Und zum anderen gehören sie nicht in 
die Tarifstellenziffer 200, da die meisten Bauelemente eine 
statische/tragende Funktion aufweisen, es sei denn, die 
Betonfertigteilhersteller fertigen Treppen oder Treppen-
elemente.

An dieser Stelle muss die BG Bau seinen 4. Gefahrtarif 
noch einmal nachschärfen. Egal zu welcher Tarifstellen-
ziffer die Betonfertigteile Hersteller dann gehören, die Bei-
träge werden teurer.

Dr.-Ing. Stefan Seyffert, UVMB
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Baustellenbericht 

Schwebende Aussichtsplattform im 
Elbsandsteingebirge

Das südöstlich von Dresden gelegene Elbsandsteingebirge 
ist weltbekannt für seine bizarren Felsformationen und ein 
beliebtes Ausflugsziel für Wanderer. Der berühmteste Fel-
sen ist der am weitesten zur Elbe vorspringende Fels-
rücken, die sogenannte Bastei. Neben der bekannten 
Basteibrücke gibt es eine weitere Aussichtsplattform, die 
von den jährlich ca. 500.000 Besuchern gerne besucht 
wird. Seit 2016 musste dieser Bereich jedoch infolge star-
ker Verwitterungserscheinungen des Sandsteins zunächst 
zurückgebaut und schließlich komplett gesperrt werden. 
2017 wurde deshalb unter Berücksichtigung des Natur- 
und Tierschutzes mit der Planung einer neuen Plattform 
begonnen. So fanden im Jahr 2021 zunächst umfassende 
Felssicherungs- und Felsstabilisierungsarbeiten statt. Hier-
für wurden beispielsweise Kleinverpresspfähle gesetzt, um 
den Sandstein in diesem Bereich neu zu stabilisieren. Seit 
Februar 2022 wurde anschließend mit dem Bau der Aus-
sichtsplattform begonnen.

Die neu entworfene Aussichtsplattform wurde als filigrane 
und schwebende Spannbetonkonstruktion mit den Ab-
maßen von ca. 20,0 m Länge und 3,5 m Breite geplant und 
ausgeschrieben. Die dafür notwendige Betonrezeptur 
wurde durch das SCHWENK Technologiezentrum, Prüf-
stelle Sachsen-Ost, entwickelt und durch die SCHWENK 
Beton Dresden GmbH & Co. KG, Werk Polenz, geliefert.

Aufgrund der Tatsache, dass die Fahrmischer nicht bis zur 
Aussichtsplattform fahren konnten, mussten die letzten 
150 m des Transportweges per Betonpumpe und Pump-
leitung sichergestellt werden. Der Beton wurde deshalb 
unter Verwendung eines Portlandhüttensandzementes 
CEM II/B-S 42,5 N mit Flugasche ausgeführt, um die ent-
sprechende Pumpfähigkeit gewährleisten zu können. Für 
die zu erstellende Plattform sollte der Beton folgende An-
forderungen bzw. Kennwerte erfüllen:
Tabelle 1: Anforderungen/Kennwerte des Betons

Anforderungen   Kennwerte
Expositionsklassen  XC4, XD2, XF2, XA2
Druckfestigkeitsklasse  C 50/60
Zementart   CEM II/B-S 42,5 N
Größtkorn   16 mm
Zusatzmittel   FM, VZ
Konsistenzklasse  F5

Zur Überprüfung der Pumpfähigkeit der entwickelten 
Betonrezeptur fanden am 27. April 2022 zunächst Pump-
versuche statt. Hier zeigte sich, dass der Beton auch nach 
dem Pumpvorgang eine gute Homogenität aufwies und 
alle geforderten Frischbetoneigenschaften erreicht wurden. 
Aus diesem Grund stand der geplanten Betonage am 
18. Mai 2022 nichts im Wege. Die ca. 39 m³ wurden inner-
halb von vier Stunden angeliefert und erfolgreich eingebaut 

Aufgrund der gewissenhaften Vorversuche für die ent-
wickelte Betonrezeptur und der ständigen Produktions-
kontrolle im Werk und auf der Baustelle konnte der Beton 
qualitätsgerecht geliefert und eingebaut werden. Nach Ab-
schluss der Arbeiten im November 2022 können alle Be-
sucher wieder einen unvergesslichen Ausblick über das 
Sandsteinplateau und Elbtal genießen.

[A.d.R.] Die neue Aussichtsplattform wurde am 
3. Februar 2023 offiziell von Sachsens Finanzminister und 
Bauherrn Hartmut Vorjohann eröffnet. Sie ist so ausgelegt, 
dass sich etwa 140 Personen gleichzeitig auf der neuen 
Aussichtsplattform aufhalten können. Der neue barriere-
freie Zugang ermöglicht außerdem eine gute Erreichbarkeit 
für Menschen mit Handicaps und Familien mit Kinder-
wagen. Es wurden rund 3 Mio. EUR investiert.

SCHWENK Technologiezentrum GmbH & Co. KG | PM vom 02.08.2022

 S Aussichtsplattform im Juni 2022. Fotos: SCHWENK
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Flussregenpfeifer
(Charadrius dubius)

Weibchen auf Gelege

Der Flussregenpfeifer auf einen Blick:

• ursprünglich ein Vogel der unbegradigten Flußläufe

• jagt Insekten in Gewässernähe

• verlässt sich komplett auf seine Tarnung, ist aber
durch Warnrufe und Auffliegen in großen Bögen
z.T. trotzdem gut nachzuweisen

• Zugvogel, der in Afrika überwintert

Typisches Gelege

Küken auf Splitt

Gelege/ Küken:

• das „Nest“ besteht aus einer Mulde im Boden

• typisch sind vier Eier, getarnt als Kiesel, die leicht 
konisch zulaufen, um ein Wegrollen zu vermeiden

• Küken ducken sich bei Gefahr sofort zu Boden und 
sind so kaum auszumachen (siehe rechts)

Küken auf Sand-Kies

uvmb.de
Alle Artensteckbriefe finden Sie unter:
www.uvmb.de/de/service/mediathek.html#c254
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Flussregenpfeifer
im Tagebau & Steinbruch

Zeiten beachten

Ersatzlebensraum

Maßnahmen

In Gewinnungsstätten (Tagebau 
wie Steinbruch) bietet sich oft die 
typische Kombination aus ent- 
stehenden Rohbodenflächen und 
(Klein-)Gewässern und damit die 
klassischen Flußmerkmale und  
idealen Bedingungen für diese Art 
(Bild oben).

• Mit Amphibienschutzmaßnah-
men für Kreuz- und Wechsel-
kröte entstehen gemeinsame 
Habitate (Bild mitte)

• Bei großen Tagebaugewässern: 
Anlage einer reichstrukturierten 
Flachwasserzone (Bild unten)

• Brutzeit:
April bis Juli
In dieser Zeit sind die
Brutreviere tabu!

• Maßnahmen umsetzen:
Herbst und Winter

Layout, Text & Bilder: 
Dipl.-Biol. Oliver Fox 
E-Mail: fox@uvmb.de

Kontakt: 
Unternehmerverband Mineralische Baustoffe 
(UVMB) e.V. 
Wiesenring 11 
04159 Leipzig

Homepage: uvmb.de

Impressum

uvmb.de
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ROHSTOFF UND UMWELT

Rohstoffsituation Deutschland 2021
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR) hat ihren jährlichen Bericht zur Rohstoffsituation in 
Deutschland für das Jahr 2021 vorgelegt. Er enthält Zahlen 
und Fakten zur heimischen Rohstoffproduktion, zum deut-
schen Außenhandel, zur Entwicklung der Rohstoffpreise 
und zum Rohstoffverbrauch. Mit Blick auf die Rohstoffver-
sorgung wird auch die Entwicklung auf den internationalen 
Rohstoffmärkten dargestellt und bewertet. 

Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 126,3 Mio. t Braun-
kohle (+17,6 % gegenüber 2020), 1,81 Mio. t Erdöl (− 4,7 % 
gegenüber 2020), 6,0 Mrd. m³ Erdgas, Erdölgas und 
Grubengas (− 0,1 % gegenüber 2020) sowie ca. 620 Mio. t 
mineralische Rohstoffe (− 1,3 % gegenüber 2020) zuzüg-
lich ca. 5,4 Mio. m³ Torf (+2,9 % gegenüber 2020) produ-
ziert. Diese Produktionsmenge hatte einen Wert von ins-
gesamt ca. 13,5 Mrd. EUR (+17,1 % gegenüber 2020).

In den Abschnitten „2.8 Industrieminerale“ (S. 56) und „2.9 
Steine und Erden“ (S. 59) sind aktuelle Branchenzahlen für 
unsere Industrie dargestellt. In die Studie sind auch die 
neuen Zahlen zur gewonnenen Menge an Sand und Kies 
eingegangen, die nach der Studie der BGR „Sand und Kies 
in Deutschland“ vom Dezember 2022 deutlich nach oben 
korrigiert worden sind. 

So lagen die neuberechneten Fördermengen für Sand und 
Kies im Jahr 2018 bei 321 Mio. t (Rohförderung) wovon 
287 Mio. t verwertbar, im Jahr 2019 bei 315 Mio. t (Roh-
förderung) (283 Mio. t verwertbar), im Jahr 2020 bei 
323 Mio. t (Rohförderung) (290 Mio. t verwertbar) und im 
Jahr 2021 bei 309 Mio. t (Rohförderung) (277 Mio. t ver-
wertbar) und damit um ca. 60 Mio. t über der bisher an-
genommenen Fördermenge. 

Nach Recherchen der BGR gibt es in Deutschland derzeit 
zwei Quarz-, fünf Quarzkies- bzw. 26 Quarzsand(stein)pro-
duzenten mit zusammen zwei, sechs bzw. 43 Gewinnungs-
stellen. Die deutsche Produktion von Quarzsanden und 
-kiesen betrug laut Bundesverbandes Mineralische Roh-
stoffe (MIRO) im Jahr 2021 ca. 10,7 Mio. t (+9,2 % gegen-
über 2020).

Die Produktionsmenge von gebrochenen Natursteinen lag 
nach Angaben des MIRO für das Jahr 2021 bei 219 Mio. t. 
Hiervon waren zudem ca. 27 Mio. t gebrochene Kalksteine, 
die als gebrannte oder ungebrannte Produkte in der Kalk-
industrie Verwendung fanden und nicht in der Bauindustrie 
eingesetzt wurden. Die BGR geht nach ersten Neu-
bewertungen davon aus, dass die tatsächliche Menge an 
gebrochenen Naturstein wahrscheinlich unter der bisher 
berechneten bei ca. 192 Mio. t liegt. 

In Deutschland wurden im Jahr 2021 ca. 56,2 Mio. t Kalk-, 
Dolomit- und Mergelsteine inklusive Kreide gefördert, die 
nicht als gebrochene Natursteine Verwendung fanden 
(+1,7 % gegenüber 2020). Rund 40 Mio. t der gewonnenen 
Kalk- und Mergelsteine wurden zur Zementherstellung ein-
gesetzt. 

Im Jahr 2021 wurden aus etwa 70 Gewinnungsstellen rund 
5,47 Mio. t Naturgips und -anhydrit für den Einsatz in der 
heimischen Gips- und Zementindustrie gewonnen. Weiter-
hin wurden in Braun- und Steinkohlekraftwerken im Jahr 
2021 schätzungsweise 4,41 Mio. t REA-Gips produziert 
(+13,1 % gegenüber 2020).

Die Studie steht auf der Seite der BGR zum Download zur 
Verfügung: https://ogy.de/ijkj

Bert Vulpius, UVMB

Deutschland ‒ 
Rohstoffsituation 2021 
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Best Practice-Beispiele 

Heute: Der Kiessandtagebau Benndorf
Seit Anfang 2019 betreibet die D-B-F Baustoff GmbH zwischen Bitterfeld und Delitzsch ein 
eigenes Kieswerk. Zur Jahresmitte 2019 konnte mit der Erschließung und der Anbindung 
eines neuen Abbaufeldes begonnen werden. Gleichzeitig wurde eine Kieswaschanlage er-
richtet und in Betrieb genommen, wodurch hochwertiger Sand und Kies hergestellt wird. Mit 
der Fertigstellung der Aufbereitungsanlage Anfang 2020 werden Sand, Kies und weitere 
zertifizierte Gesteinskörnungen für die Bauindustrie produziert.

Das Kieswerk Benndorf zeigt in hervorragender Art und Weise, welche völlig unterschied-
lichen Lebensräume während der Gewinnung entstehen – und sich im Laufe der Zeit än-
dern. So finden sich Uferschwalben hier nur an den frischen, größeren Steilwänden im 
neuen Aufschluss. Im „alten“ Tagebau haben Bienenfresser an einigen Stellen die kleineren 
Steilwände neu für sich entdeckt und zahlreiche Amphibienarten tummeln sich im Tagebau: 
Gras- und Laubfrosch in den alten, zugewachsenen Absetzbecken, Kreuz- und Wechsel-
kröte in vegetationsarmen Kleingewässern (die alle 2 – 3 Jahre optimiert werden). Für die 
seltene Knoblauchkröte wurden extra neue, tiefere Gewässer angelegt. Während in den gro-
ßen Schilfbeständen des Tagebaugewässers die Rohrweihe brütet, befinden sich in den Be-
reichen mit noch relativ viel Rohboden zwei Brutreviere des vom Aussterben bedrohten 
Steinschmätzers. Den Boden selbst besiedelt eine große Population der Blauflügeligen 
Sandschrecke.

Das Artenschutz-Management bedarf wenig Aufwand und ist gut planbar, so dass Rohstoff-
gewinnung und Artenschutz im Betrieb Hand in Hand gehen.

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Oder sind Sie der Meinung, ihr Werk sollte unbedingt 
in dieser Reihe vertreten sein? 
Oliver Fox 

  Referent für Umwelt und Biodiversität
  E-Mail: fox@uvmb.de
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Amphibienfläche

Altes Absetzbecken

Kleingewässer

Gewässer für die Knoblauchkröte

Schilffläche

Luftbild: GeoBasis-DE / LVermGeo LS, Fotos: Oliver Fox, UVMB

Uferschwalbenwand
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Amphibienfläche

Altes Absetzbecken

Kleingewässer

Gewässer für die Knoblauchkröte

Schilffläche

Luftbild: GeoBasis-DE / LVermGeo LS, Fotos: Oliver Fox, UVMB

Uferschwalbenwand
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Rohstoffbericht Sachsen-Anhalt 2022
Das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-An-
halt hat in seinen Mitteilungen den Rohstoffbericht 2022 – 
20 Jahre LAGB – Rohstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt: 
Sachstand und Perspektiven – vorgestellt. Er soll Rechen-
schaft über die zu bewältigenden Aufgaben im Rahmen 
der Bergverwaltung ablegen und die Entwicklung der Roh-
stoffindustrie in Sachsen-Anhalt aufzeigen. Mit dem nun-
mehr siebten Bericht schreibt das LAGB den traditionellen 
Rohstoffbericht fort. Das Thema Rohstoffe hat im Bundes-
land Sachsen-Anhalt erfreulicherweise Eingang in den 
Koalitionsvertrag der Landesregierung gefunden und damit 
eine deutliche Aufwertung erfahren. In der aktuellen 
Legislaturperiode soll ein Rohstoffsicherungskonzept er-
arbeitet werden, welches in den Landesentwicklungsplan 
einfließen soll. 

Der vorliegende Bericht stellt die Arbeit der Bergverwaltung 
des Bundeslandes Sachsen-Anhalt im Zeitraum 
2017  –  2020 übersichtsmäßig für den Über- und Unter-
tagebergbau dar. Ergänzt werden die Darstellung um die 
Themenfelder Altbergbau, Umweltschutz im Bergbau 
sowie eine statistische Übersicht zur bergbehördlichen 
Tätigkeit. 

In einem weiteren Abschnitt ist die Entwicklung der Roh-
stoffgewinnung für die einzelnen Rohstoffe in den ver-
schiedenen Regionen des Landes sehr umfassend dar-
gestellt. In der Statistik zur Rohstoffgewinnung werden 
auch die außerhalb des Geltungsbereichs des BBergG ge-
wonnenen Rohstoffe erfasst. In Sachsen-Anhalt gab es mit 
Stand 30. Dezember 2021 insgesamt 208 zugelassene 
Gewinnungsstellen. In 130 Gewinnungsstellen wurden die 
Bodenschätze unter Bergrecht gewonnen. Bei 78 Gewin-
nungsstellen handelte es sich um Grundeigentümer-
Bodenschätze. Im Jahr 2020 wurden in Sachsen-Anhalt 

insgesamt 37,66 Mio. t Steine- und Erden-Rohstoffe ge-
wonnen. Davon entfielen 12,8 Mio. t auf Sande und Kiese, 
11 Mio. t auf Hartgestein, 12,3 Mio. t auf Kalkstein und 
0,6 Mio. t auf keramische Rohstoffe. Daneben werden in 
Sachsen-Anhalt bedeutende Mengen an Kalisalzen geför-
dert (12,1 Mio. t). Die umweltpolitischen Entscheidungen 
zum Kohleausstieg bilden sich bereits heute in der Menge 
an geförderter Braunkohle ab. Sie ist im Vergleich zum 
Jahr 2012 um 45 % zurückgegangen und lag 2020 bei 
5,2 Mio. t.

Der Rohstoffbericht 2022 fasst in einem eigenen Abschnitt 
weitere rohstoffgeologische Schwerpunktthemen zusam-
men. Der Bericht steht auf der Internetseite des LAGB 
unter folgenden Link zur Verfügung: https://ogy.de/y776

Bert Vulpius, UVMB

Lagerstättenwirtschaftliche Jahresanalyse Thüringen 
Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz hat in seiner Schriftenreihe Nr. 128 für die Jahre 
2020 und 2021 die lagerstättenwirtschaftliche Jahresana-
lyse veröffentlicht. 

In Thüringen wurden im Jahr 2020 152 Gewinnungsstellen 
aktiv betrieben. 2021 verringerte sich die Anzahl um 10 auf 

142 Gewinnungsstellen. Damit wurde die niedrigste Anzahl 
an Gewinnungsstellen seit Erfassungsbeginn im Jahr 1994 
erreicht. Im Jahr 2020 wurden in Thüringen insgesamt 
23,19 Mio. t Steine- und Erden-Rohstoffe gewonnen. 
Gegenüber 21,61 Mio. t im Jahr 2019 bedeutet das einen 
Zuwachs von rund 7,3 %. 2021 nahm die Gesamtförderung 
gegenüber 2020 um 1,1 Mio. t auf 22,09 Mio. t ab. 

MITTEILUNGEN ZU GEOLOGIE UND BERGWESEN 
VON SACHSEN-ANHALT 

Band 21

ROHSTOFFBERICHT 2022
20 Jahre LAGB – Rohstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt: 

Sachstand und Perspektiven –

Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt
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Tabelle: Prozentualer Anteil der Rohstoffgruppen an der Gesamtfördermenge in Thüringen für die Jahre 2020 und 2021 

Unter den Rohstoffen mit speziellem Verwendungszweck 
werden erfasst: Zementrohstoffe, Industriekalkstein, Ton-
schiefer zur Herstellung von Leichtzuschlagstoffen sowie 
von Brech- und Mahlprodukten, Dolomitstein für spezielle 
Einsatzzwecke, Quarz- und Feldspatsand, tonige Gesteine 
für spezielle Einsatzzwecke und Torf.

Die Jahresanalyse steht unter folgendem Link zum Down-
load zur Verfügung: https://ogy.de/bxii

Bert Vulpius, UVMB

13. Monitoring Bericht der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau 
Seit 1996 veröffentlicht die Initiative Kreislaufwirtschaft Bau 
im Zweijahresturnus Monitoring-Berichte mit den Daten 
zum Aufkommen und zum Verbleib mineralischer Bau-
abfälle. Die Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe ist 
u. a. zusammen mit bbs und BDE einer der Träger der Ini-
tiative. Der aktuelle Bericht basiert auf den amtlichen 
Daten des Jahres 2020. 

Gestartet ist die Initiative „Kreislaufwirtschaft Bau“ mit einer 
Selbstverpflichtung gegenüber der Bundesregierung, die 
Menge mineralischer Bauabfälle, die trotz Verwertungs-
potentials deponiert wurden, innerhalb von 10 Jahren zu 

halbieren. Tatsächlich konnte die Verwertungsquote seit 
den 90er Jahren auf rund 90 % der anfallenden minerali-
schen Bauabfälle gesteigert werden. 

Auch im Jahr 2020 ist es gelungen, nahezu vollständig ge-
schlossene Stoffkreisläufe für mineralische Bauabfälle zu 
erreichen. Von den insgesamt angefallenen 220,6 Mio. t 
nichtgefährlichen Bau- und Abbruchabfällen wurden 89,5 % 
bzw. 197,5 Mio. t umweltverträglich verwertet. Mit einer 
Verwertungsquote von 95,0 % für die körnigen Fraktionen 
wird die von der EU-Abfallrahmenrichtlinie geforderte min-
destens 70-%ige Verwertungsquote erfüllt.

 X Absolute Förder-
mengen und relative 
Anteile der Rohstoff-
gruppen für 2021 in 
den Planungsregionen
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Boden und Steine: Von den angefallenen 129,2 Mio. t 
Bodenaushub, Baggergut und Gleisschotter wurden 
97,0 Mio. t (75,1 %) im übertägigen Bergbau und in ande-
ren Maßnahmen, überwiegend im Deponiebau, verwertet. 
Darüber hinaus wurden aus diesem Material 13,7 Mio. t 
(10,6 %) Recycling-Baustoffe hergestellt. Auf Deponien und 
in anderen Maßnahmen wurden 18,5 Mio. t (14,3 %) be-
seitigt. 

Bauschutt: Von den angefallenen 60,0 Mio. t Bauschutt 
wurden 47,3 Mio. t (78,8 %) recycelt. 9,4 Mio. t (15,7 %) 
wurden im Rahmen der Verfüllung von Abgrabungen und 
auf Deponien verwertet, während nur 3,3 Mio. t (5,5 %) des 
angefallenen Bauschutts auf Deponien beseitigt wurden.

Die Monitoring-Berichte „Mineralische Bauabfälle“ stehen 
kostenlos im Internet unter www.kreislaufwirtschaft-bau.de 
zur Verfügung.

Bert Vulpius, UVMB

Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung,  
Brandenburg

Hauptstadtregion Berlin-Branden-
burg startet EU-Projekt für regionen-
übergreifende Wasserstoffinfra-
struktur

Im neuen EU-Projekt „H2CE – Empowering H2-ready Re-
gions in Central Europe“ erarbeitet die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg gemeinsam 
mit acht Regionen aus Mitteleuropa Strategien und Maß-
nahmen zum Aufbau einer regional verankerten grünen 
Wasserstoffwirtschaft. Die Projektkosten in Höhe von 
2,4 Mio. EUR werden über Mittel des Interreg B Pro-
gramms der Europäischen Kommission mit einer Quote 
von 80 % gefördert.

 � https://ogy.de/qisx

Museum Steinarbeiterhaus

Neue Museumsleitung 
Seit dem 1. Februar 2023 ist Dr. Katja Martin neue Leiterin 
des Steinarbeiterhaus in Hohburg. Seit dem 1. Januar 2023 
hat die Gemeinde Lossatal des Betrieb des Museums 
übernommen. Der seit 28 Jahren bestehende Föderverein 
wurde aufgelöst und der bisherige Museumsleiter Matthias 
Müller geht nun in Altersrente.

 � www.steinarbeiterhaus.de
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NEFTON-Konsortium arbeitet an Teststand

Verdreifachung der Ladegeschwindigkeit bei Elektro-Lkw geplant
Damit der Schwerlastverkehr künftig stärker elektrifiziert 
werden kann, arbeitet ein Konsortium aus Wissenschaft 
und Industrie an einem Prüfstand für deutlich höhere Lade-
ströme als bisher. Durch stärkere Ladesäulen und darauf 
ausgelegte Komponenten im Fahrzeug sollen die Lade-
zeiten schwerer Lkw drastisch verkürzt und elektrische An-
triebe für Spediteure attraktiver gemacht werden. Ziel des 
Projekts sind künftig gerade einmal 15 Minuten Ladezeit 
für einen Akku.

Rund 27 % der vom Verkehr verursachten CO2 Emissionen 
in der EU gingen laut der Europäischen Umweltagentur im 
Jahr 2019 auf Schwerlaster zurück. Kein Wunder also, 
dass die Entwicklung elektrischer Antriebe in diesem Be-
reich stark forciert wird. Ladeleistungen bis zu einem 
Megawatt ermöglichen vermutlich bald Ladezeiten, die von 
Speditionsunternehmen problemlos in Fahrpausen mit ein-
geplant werden können. Für Langstrecken und den 
Schichtbetrieb reicht das aber noch nicht aus.

Ein Konsortium aus Wissenschaft und Industrie, darunter 
die Technische Universität München (TUM) und MAN 
Truck and Bus, hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Ent-
wicklung von Ladeszenarien schrittweise auf bis zu drei 
Megawatt Ladeleistung voranzutreiben. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wird im NEFTON-Forschungsprojekt, das vom 
Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird, nun ein Prüf-
stand entstehen, der alle Komponenten vom Ladestecker 
bis zum Akku im Fahrzeug abbilden soll.

Ein Megawatt bald Industriestandard
Bis 2024 rechnen die Forschenden des Konsortiums mit 
Ladeleistungen von bis zu einem Megawatt im Realbetrieb, 
womit sich der Akku eines Lkw während der vor-
geschriebenen Lenkpause der Fahrer von 45 Minuten voll-
ständig aufladen ließe. Damit werden je nach Modell, 
Akkukapazität und Fahrstil zwischen 300 und 500 km Fahr-
strecke möglich. „Ein Megawatt Ladeleistung lässt sich 
schon gut mit den Fahrzeugen und der Ladetechnik in 
naher Zukunft umsetzen, das wird jedoch für eine schnelle 

Integration der batterieelektrischen Nutzfahrzeuge im gro-
ßen Maßstab nicht reichen. Bei drei Megawatt erreichen 
wir Ladezeiten von etwa 15 Minuten, sodass ein Zwischen-
laden kaum noch zu Einschränkungen führen wird. Techno-
logisch gesehen betreten wir hier allerdings völliges Neu-
land“, erklärt Prof. Markus Lienkamp vom Lehrstuhl für 
Fahrzeugtechnik an der TUM.

Prüfstand soll schnelleres Laden erforschen
Bei Ladevorgängen mit einem Megawatt nutzt das Fahr-
zeug selbst eine Betriebsspannung von circa 800 Volt und 
einen Strom von 1250 Ampere. Soll aber im Bereich von 
drei Megawatt gearbeitet werden, sind es bei 800 Volt 
schon ganze 3000 Ampere. Um solche Werte zu realisie-
ren, ist bei einigen Komponenten ein vollständiger Wech-
sel der Technologie notwendig. Wie umfangreich dieser 
Prozess gestaltet werden muss, und in welchen Bereichen 
neue Ansätze ihre Anwendung finden, soll der neue Test-
stand der TUM zeigen. Hohe elektrische Ströme, jenseits 
der 2000 Ampere, lassen sich im Automobilbereich nicht 
mehr durch klassische Kabel transportieren, da die Küh-
lung hier eine große Herausforderung darstellt. Daher wird 
im NEFTON-Projekt beispielsweise an Stromschienen 
oder verschiedenen Geometrien, wie mit Kühlmittel durch-
flossene oder umströmte Leiter geforscht, die ein deutlich 
besseres Wärmemanagement ermöglichen.

Auch die Art der Absicherung im Falle einer Störung wird 
mit dem Forschungsprojekt untersucht. Bislang wird hier 
mit mechanischen Schaltern gearbeitet, die den Stromkreis 
im Notfall trennen können. Im Bereich von drei Megawatt 
Ladeleistung reichen solche Schalter aber bei weitem nicht 
mehr aus, weshalb in diesem Fall auch Halbleiter-Techno-
logie Teil der Forschung sein wird. „Das Laden mit drei 
Megawatt hat direkte Auswirkungen auf das Fahrzeug, die 
Ladetechnik und das gesamte Stromnetz. Wir werden für 
viele Komponenten entlang des Ladepfads neue Techno-
logien einsetzen. In einigen Bereichen wissen wir heute 
noch gar nicht, wie diese aussehen werden. Hier bietet der 
neue Prüfstand ideale Bedingungen für die Entwicklung 
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und Optimierung“, sagt Prof. Malte Jaensch vom Lehrstuhl 
für Nachhaltige Mobile Antriebssysteme der TUM.

Ladezeiten vor allem für Speditionen ein Prob-
lem

Bislang wurde auf langen Strecken entweder auf den Ein-
satz von Elektro-Lkw verzichtet oder auf zusätzliche Lade-
stopps gesetzt. Enge Zeitpläne im Güterverkehr erlauben 
aber eigentlich keine zusätzlichen Stopps zum Laden der 
Akkus. Aus diesem Grund ist das Vorantreiben neuer 
Technologien im Bereich der Ladetechnik essenziell, um 
alternative Antriebe für Logistikunternehmen attraktiv zu 
machen. „Eine Verdreifachung des Ladestroms verringert 
auch die Ladezeit unter idealen Bedingungen um den Fak-
tor drei. Lkw lassen sich somit auch während des Belade-
vorgangs an der Rampe des Warenlagers wieder aufladen. 
Das spart den zusätzlichen Ladestopp“, erklärt Maximilian 
Zähringer, Projektleiter auf Seiten der TUM bei NEFTON.

Konsortium besteht seit 2021
Bereits seit 2021 wird mit dem NEFTON-Projekt an einem 
ganzheitlichen Ansatz für batterieelektrische Lkw ge-
forscht. Bislang stand die Entwicklung eines Gesamt-
systems im Vordergrund, das auf Basis des Megawatt 
Charging System-Standards (MCS) funktioniert. Es besteht 
aus den Fahrzeugkomponenten und der Ladetechnik bis 
ein Megawatt Ladeleistung. Um die Kosten für den Netzan-
schluss eines solchen MCS niedrig zu halten, wurden im 
Projekt bereits Pufferspeicher realisiert. Außerdem spielte 

das Wärmemanagement im Fahrzeug selbst auch bislang 
schon eine entscheidende Rolle. Die bereits erforschten 
Ansätze werden nun mit der nächsten Stufe des Projekts 
weiterentwickelt.

Aber nicht nur für den lokal emissionsfreien Transport von 
Gütern sorgt die Entwicklung innovativer Ladesysteme. Da 
das MCS-System auch bidirektional ausgelegt ist, können 
die Lastwagen im Stand als Energiespeicher für erneuer-
bare Energien wie beispielsweise Windkraftanlagen die-
nen. Solche Anlagen erzeugen auch dann Energie, wenn 
die Nachfrage gering ist. Die Zwischenspeicherung und 
spätere Abgabe von Strom mithilfe von Lkw mit großen 
Akkukapazitäten ermöglicht daher nicht nur das Speichern 
von Energie, sondern trägt durch das Abfedern von Be-
darfsspitzen auch zu einem stabilen Stromnetz bei.

Weitere Informationen und Links
Am Projekt NEFTON (Nutzfahrzeugelektrifizierung für 
Transportsektor-optimierte Netzanbindung) beteiligt sind: 
MAN Truck & Bus SE, AVL Software and Functions GmbH, 
PRETTL Electronics GmbH, Forschungsstelle für Energie-
wirtschaft, Technische Hochschule Deggendorf, Fraunho-
fer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE). Projektleitung: 
Technische Universität München. Das Projekt wird ge-
fördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 
Projektträger Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR).

Technische Universität München | PM vom 20.10.2022

DBV-Heft 50 

„Nachhaltiges Bauen mit Beton – Band 1: Graue Emissionen und Lö-
sungsansätze zum Klimaschutz“

Der Deutsche Beton- und Bautechnik-Verein (DBV) hat 
das DBV-Heft 50 „Nachhaltiges Bauen mit Beton – Band 1: 
Graue Emissionen und Lösungsansätze zum Klimaschutz“ 
veröffentlicht. In der DBV-Heftreihe 50 „Nachhaltiges 
Bauen mit Beton“ werden mehrere Bände erscheinen. Die 
neue Heftreihe richtet sich an Bauherren, Planer, Bauaus-
führende, Betreiber, Baustoffhersteller, Bauprodukt-
hersteller.

Das neue DBV-Heft 50 Band 1 enthält drei Fachaufsätze. 
Darin werden die Grundlagen für das nachhaltige Bauen 

mit Beton dargestellt. Die Autoren liefern ausführliche 
Hintergründe und Zahlen sowie Lösungsansätze zur Redu-
zierung der grauen Emissionen im Bauwesen. Die Dar-
stellung der Anreizsysteme und Lösungsstrategien in Ge-
bäudekonstruktion und Baustoffherstellung sollen Anre- 
gung und Motivation für alle Handelnden des Planens und 
Bauens sein, nachhaltiges Bauen mit Beton in der täg-
lichen Baupraxis anzuwenden.

 � https://ogy.de/7e3w
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Besprechung von neuen Normen und Normentwürfen des NABau 2023
Der Normenausschuss Bauwesen (NABau) im Deutschen Institut für Normung (DIN) hat neue Normen und Normentwürfe 
herausgegeben. Abrufbar unter www.nabau.din.de > Aktuelles

Normen

Norm Ausgabe Beschreibung

DIN EN 17637 2023-04
Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen – 
Verfahren zur Beurteilung von emittierter Gammastrahlung;  
Deutsche Fassung EN 17637:2022

DIN EN 17672 2023-04
Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Horizon-
tale Regeln für die Kommunikation von Unternehmen an Verbraucher; 
Deutsche Fassung EN 17672:2022

DIN EN 17632-1 2023-04
Building Information Modeling (BIM) – Semantischer Modellierungs- und 
Verknüpfungsstandard (SMLS) – Teil 1: Generische Modellierungsmuster; 
Deutsche Fassung EN 17632-1:2022

DIN EN ISO 22476-1 2023-04

Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Felduntersuchungen – 
Teil 1: Drucksondierungen mit elektrischen Messwertaufnehmern und 
Messeinrichtungen für den Porenwasserdruck (ISO 22476-1:2022);  
Deutsche Fassung EN ISO 22476-1:2023

DIN EN 16757 2023-03
Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Produkt-
kategorieregeln für Beton und Betonelemente;  
Deutsche Fassung EN 16757:2022

DIN EN 12697-41 2023-03 Asphalt – Prüfverfahren – Teil 41: Widerstand gegen chemische Auftau-
mittel; Deutsche Fassung EN 12697-41:2023

DIN EN 14487-1 2023-03 Spritzbeton – Teil 1: Begriffe, Festlegungen und Konformität;  
Deutsche Fassung EN 14487-1:2022

DIN 1164-2 2023-02 Zement mit besonderen Eigenschaften –  
Teil 2: Übereinstimmungsnachweis

Normenentwürfe

Norm Frist bis Beschreibung

DIN EN ISO 22476-16 10.05.2023
Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Felduntersuchungen 
– Teil 16: Bohrscherversuch mit Phikometer (ISO/DIS 22476-16:2023); 
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 22476-16:2023

Weitere neue Merkblätter und Richtlinien

Organisation
Veröffentlichung 
am

Bezeichnung

FGSV 12-2022 TP Gestein-StB

FGSV 12-2022 TP Asphalt-StB
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BAG-Urteil vom 31. Januar 2023 (9 AZR 244/20)

Urlaubsabgeltung bei tariflichvertraglicher Ausschlussfrist
Der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers gegen den 
Arbeitgeber, nicht genommenen Urlaub nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses abzugelten, kann laut BAG nach 
Maßgabe einer tarifvertraglichen Ausschlussfrist verfallen. 
Allerdings habe der Europäische Gerichtshof mit Urteil 
vom 6. November 2018 neue Regeln für den Verfall von 
Urlaub vorgegeben. Endete das Arbeitsverhältnis vor die-
ser Entscheidung und oblag es dem Arbeitnehmer auf-
grund der gegenläufigen Rechtsprechung des BAG nicht, 
den Anspruch innerhalb der tarifvertraglichen Ausschluss-
frist geltend zu machen, habe die Ausschlussfrist daher 
erst mit der Bekanntgabe des Urteils begonnen.

 I. Sachverhalt 
Die Beklagte, ein Zeitungsverlag, beschäftigte den Kläger 
seit dem 1. April 2007 zunächst auf der Grundlage eines 
sogenannten Vertrags für Pauschalisten, sodann als an-
gestellten Online-Redakteur. Nach § 18 Nr. 1 Satz 1 des 
Manteltarifvertrags für Redakteure an Tageszeitungen 
(MTV) sind nicht erfüllte Ansprüche aus dem Arbeits-
verhältnis innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit gel-
tend zu machen. Während seiner Tätigkeit als Pauschalist 
vom 1. April 2007 bis 30. Juni 2010 erhielt er keinen 
Urlaub. Das Arbeitsverhältnis endete am 
30. September 2014. Im August 2018 forderte der Kläger 
den beklagten Verlag auf, insgesamt 65 Arbeitstage Urlaub 
aus den Jahren 2007 bis 2010 abzugelten. 

II. Gründe
Die Forderung in Höhe von rund 14.391 Euro brutto wies 
der Verlag mit der Begründung zurück, ein etwaiger An-
spruch des Klägers aus der Zeit seiner Tätigkeit als Pau-
schalist sei verfallen und verjährt. Die Vorinstanzen haben 
die Klage abgewiesen. Die Revision des Klägers hatte vor 
dem BAG Erfolg. Sie führte zur Zurückverweisung an das 
Landesarbeitsgericht.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BAG könne der 
Anspruch auf Abgeltung nicht genommenen Urlaubs als 
reiner Geldanspruch tariflichen Ausschlussfristen unter-
fallen, so das BAG. Daran halte es fest. Die rechtliche Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses bilde eine Zäsur. Der 

Urlaubsabgeltungsanspruch sei anders als der Urlaubs-
anspruch nicht auf Freistellung von der Arbeitsverpflichtung 
zu Erholungszwecken unter Fortzahlung der Vergütung ge-
richtet, sondern auf dessen finanzielle Kompensation be-
schränkt. Die strukturell schwächere Stellung des Arbeit-
nehmers, aus der der EuGH die Schutzbedürftigkeit des 
Arbeitnehmers bei der Inanspruchnahme von Urlaub ab-
leitet, ende mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Der Kläger war laut BAG bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses am 30. September 2014 nicht gehalten, sei-
nen Anspruch auf Abgeltung des bis dahin nicht gewährten 
Urlaubs aus den Jahren 2007 bis 2010 der Beklagten 
gegenüber im Sinne der Ausschlussfristenregelung geltend 
zu machen. Denn das BAG sei zu diesem Zeitpunkt noch 
davon ausgegangen, dass Urlaubsansprüche mit Ablauf 
des Urlaubsjahres oder eines zulässigen Übertragungs-
zeitraums unabhängig von der Erfüllung von Mitwirkungs-
obliegenheiten automatisch verfielen. Erst mit dem EuGH-
Urteil vom 6. November 2018 und den daraus ergebenden 
neuen Regeln für den Verfall von Urlaub habe es dem Klä-
ger oblegen, Urlaubsabgeltung zu verlangen.

Der vom Kläger erhobene Abgeltungsanspruch ist laut 
BAG vor diesem Zeitpunkt auch nicht verjährt. Zwar stehe 
der Anwendung der Verjährungsvorschriften der unabding-
bare Schutz, den der Anspruch auf den gesetzlichen 
Mindesturlaub genießt, nicht entgegen. Allerdings habe die 
Verjährungsfrist mit Blick auf die jetzt entwickelten Grund-
sätze nicht vor dem Ende 2018 zu laufen begonnen. Der 
Kläger habe die gesetzliche Verjährungsfrist gewahrt, in-
dem er die Beklagte im Jahr 2018 auf Zahlung von 
Urlaubsabgeltung gerichtlich in Anspruch nahm.

Dennoch konnte das BAG eigenen Angaben zufolge nach 
den vom LAG getroffenen Feststellungen nicht ab-
schließend darüber befinden, ob die Beklagte Urlaubs-
abgeltung schuldet. Es habe die Rechtssache deshalb 
zurückverwiesen. Das LAG müsse nun klären, ob der Klä-
ger in den Jahren 2007 bis 2010, in denen er als Pau-
schalist redaktionelle Aufgaben für die Beklagte wahr-
nahm, im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses tätig war.
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Fünfte Verordnung über eine Lohnuntergrenze in der Arbeitnehmerüber-
lassung

Am 1. Januar 2023 ist die Fünfte Verordnung über eine 
Lohnuntergrenze in der Arbeitnehmerüberlassung in Kraft 
getreten. Mit der Verordnung wird der gemeinsame Vor-
schlag der Tarifvertragsparteien der Zeitarbeit, die im Tarif-
vertrag zur Regelung von Mindeststundenentgelten in der 
Zeitarbeit vom 21. Juni 2022 als Lohnuntergrenze in einer 
Verordnung nach § 3a Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG) verbindlich festzusetzen, umgesetzt.

Die Verordnung ist bis zum 31. März 2024 befristet.

Diese Verordnung verpflichtet alle Verleiher, unabhängig 
von ihrer Mitgliedschaft in den Arbeitgeberverbänden der 
Zeitarbeit, zur Zahlung von neuen Mindeststundenentgel-
ten an ihre Zeitarbeitsbeschäftigten. Die Mindeststunden-
entgelte der neuen staatlichen Verordnung entsprechen 
den tariflichen (Einstiegs-)Entgeltsätzen der E1 der Zeit-
arbeit. 

Die neue Verordnung schreibt folgende Mindeststunden-
entgelte vor: 

• ab 1. Januar 2023: 12,43 EUR (statt seit 1. April 2022 
10,88 EUR);

• ab 1. April 2023: 13,00 EUR;
• ab 1. Januar 2024: 13,50 EUR (gültig bis 

31. März 2024).

Damit werden sich auch vielfach für Entleiher-Betriebe die 
Kosten des Zeitarbeitereinsatzes spürbar weiter erhöhen, 
wenn Verleiher ihre steigenden Personalkosten weiter-
geben. Zugleich darf spekuliert werden, ob die über das 
Jahr 2023 hinausreichenden neuen zwingenden Mindest-
entgelte der Zeitarbeit auch schon einen Fingerzeig ent-
halten für die planmäßig zum 1. Januar 2024 anstehende 
Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns von derzeit 12,00 
EUR. Die Mindestlohnkommission trifft ihre diesbezügliche 
Entscheidung um den Halbjahreswechsel 2023 herum und 
wird möglicherweise erheblichen politischen Druck er-
fahren, den gesetzlichen Mindestlohn ab 1. Januar 2024 
um (mindestens) 1,00 EUR auf (mindestens) 13,00 EUR 
zu erhöhen. 

Verband der Wirtschaft Thüringens

InsoGeldFestV 2023

Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2023 
Mit der Rechtsverordnung wird der Umlagesatz für das In-
solvenzgeld für das Kalenderjahr 2023 abweichend vom 
gesetzlichen Umlagesatz (0,15 %) herabgesetzt.

Der Anspruch der Arbeitnehmer auf Insolvenzgeld wird 
durch eine von den Arbeitgebern zu zahlende monatliche 
Umlage finanziert. Der gesetzlich vorgeschriebene Um-
lagesatz beträgt 0,15 %. Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales ist dazu ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zum Ausgleich 
von Überschüssen oder Fehlbeständen unter Berück-
sichtigung der Beschäftigungs- und Wirtschaftslage einen 
abweichenden Umlagesatz jeweils für ein Kalenderjahr zu 

bestimmen. Da die Rücklage die durchschnittlichen jähr-
lichen Aufwendungen der vorhergehenden fünf Kalender-
jahre übersteigt, liegen die Voraussetzungen für einen 
niedrigeren Umlagesatz für das Jahr 2023 vor.

§ 1
Umlagesatz
Der für die Finanzierung des Insolvenzgeldes erhobene 
Umlagesatz nach § 358 Absatz 2 Satz 1 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch wird für das Kalenderjahr 2023 auf 
0,06 % festgesetzt.

 � https://ogy.de/qz0i
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One-Pager zum Thema Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Im Jahr 2023 tritt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
in Kraft. Dieses Gesetz betrifft nicht nur unmittelbar die 
großen Konzerne, sondern auch kleine und mittel-
ständische Unternehmen mittelbar und stellt sie vor 
Herausforderungen. Im One-Pager der Offensive Mittel-
stand – Gut für Deutschland erfahren Sie, was das Gesetz 

beinhaltet und wie KMU damit umgehen können und er-
halten Handlungsempfehlungen.

Den One-Pager zum Thema Lieferketten und KMU können 
Sie hier herunterladen: https://ogy.de/a5hy

Erste Verordnung zur Änderung der Baustellenverordnung
Nach Auffassung der Europäischen Kommission bleibt das 
deutsche Recht hinter den Anforderungen der Richtlinie 
92/57/EWG zurück (sog. Baustellenrichtlinie). Betroffen 
sind die Anforderungen für die Anpassung des Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzplans bei Änderungen in der Aus-
führung des Bauvorhabens, die Ausgestaltung des zu den 
besonders gefährlichen Arbeiten zählenden „Aufbaus oder 
Abbaus von schweren Massivbauelementen‟ sowie die er-
forderlichen Maßnahmen für Baustellen, auf denen jeder 
Beschäftigte für denselben Arbeitgeber tätig wird und für 
die eine Vorankündigung zu übermitteln ist oder auf der 
besonders gefährliche Arbeiten durchgeführt werden.

Die Änderung der Baustellenverordnung dient dazu, die 
Mindestanforderungen der Richtlinie 92/57/EWG voll-
umfänglich umzusetzen. Zudem werden Verweise an ver-
fassungsrechtliche Erfordernisse angepasst und eine Zu-
ständigkeit des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) für 
die Beratung des BMAS in allen Fragen der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten auf Baustellen 
etabliert.

Die BDA hatte sich in ihrer Stellungnahme vom 
5. Oktober 2022 (https://ogy.de/1u5v) klar dagegen aus-
gesprochen. 

Die Änderung der Baustellenverordnung tritt am 
1. April 2023 in Kraft.

 � https://ogy.de/bel0

Attraktivität eines Standortes aus Sicht von Young Professionals
In Zeiten des Arbeitskräfte-, Fachkräfte- und Nachwuchs-
mangels spielt die Attraktivität als Arbeitgeber eine sehr 
große Rolle. Doch selbst wenn die Arbeitgeber ihre „Haus-
aufgaben gut machen“ und als attraktiv nach innen und 
nach außen gelten, entscheidet letztlich auch die Attraktivi-
tät eines Standortes darüber, ob Mitarbeitende sich für 
einen Betrieb entscheiden.

Im Moment gibt es wenig aktuelle Informationen darüber, 
welche Faktoren die Attraktivität eines Wohnorts und eines 
Arbeitsorts aus der Sicht der Young Professionals aus-
machen. Die Untersuchung „Attraktivität eines Standorts 
aus der Sicht von Young Professionals“ geht dieser Frage 

nach und versucht Erkenntnisse zu generieren. Darüber hi-
naus ist von Interesse, ob Young Professionals den länd-
lichen Raum ebenso schätzen wie die Großstadt, wenn es 
um den Wohnort bzw. den Arbeitsort geht. Zudem steht die 
Attraktivität von Bundesländern als Lebens- und Arbeits-
Standort im Fokus.

Zur Studie: https://ogy.de/877e
Zur Folienübersicht: https://ogy.de/1c1i

Institut für Beschäftigung und Employability  
der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
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– Anzeige –

Serviceportal erleichtert Meldung an die Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen

Einen Arbeitsunfall anzeigen, ein Unternehmen an- oder 
abmelden – seit dem Jahreswechsel stehen mehr als  
30 Serviceleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung 
auch online zur Verfügung. Darüber informiert der Spitzen-
verband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, 
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). 

Unter www.serviceportal-unfallversicherung.dguv.de kön-
nen Unternehmen und Versicherte Anliegen zeit- und orts-
unabhängig erledigen. Auch über den Portalverbund von 
Bund und Ländern (www.bund.de) können Versicherte die 
Serviceleistungen abrufen.

Je nach Serviceleistung und gewähltem Kommunikations-
weg müssen sich die Nutzer identifizieren oder elektro-
nisch ausweisen. Dies können sie über die sicheren An-
gebote des Bundes erledigen: Versicherte über das 
sogenannte Nutzerkonto Bund (BundID), Unternehmen 
über „Mein Unternehmenskonto‟. Auch die Bundesländer 
bieten eigene Länderkonten an, die ebenfalls im Service-
portal genutzt werden können.

Antragstellende können sich über die Konten einmalig aus-
weisen und auf diese Authentifizierung bei jedem weiteren 
Behördenkontakt zurückgreifen. Zudem können Daten 
hinterlegt, diese in verschiedene Formulare übernommen 
sowie Bescheide und Mitteilungen im Postfach digital emp-
fangen werden.

Mit der Digitalisierung ihrer Leistungen setzt die gesetz-
liche Unfallversicherung Anforderungen aus dem Online-
zugangsgesetz (OZG) um. Das OZG verpflichtet Bund, 
Länder und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen ab 
2023 auch elektronisch anzubieten und zu einem Portal-
verbund zu verknüpfen. Ziel des OZG ist es, möglichst 
viele Behördenleistungen mit wenigen Klicks online zu-
gänglich zu machen. Die digitalen Services sind ein zu-
sätzliches Angebot, die bisherigen Kommunikationswege 
für Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung bleiben 
erhalten.

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung | PM vom 25.01.2023

Von der Laborverprobung bis zur OKSTRA-Schnittstelle 

Die WDV2024 TEAM liefert Asphaltlieferanten mit dem integrierten Asphalt-Labor eine
zuverlässige Materialüberwachung mit EP, KP, BEN und WPK inklusive Schnittstelle
zur Übermittlung des digitalen Eignungsnachweises an Kunden.

Unser integriertes Labor mit
optionaler Rezeptverwaltung und
optionaler Webplattform stellt
die zur Nachweisführung sowie
Kennzeichnung der Materialqualität
notwendigen Daten zur Verfügung.

Versand Digitaler Eignungsnachweis
für Asphaltmischgut in den Formaten
PDF/A und OKSTRA-XML per Mail
direkt aus der WDV2024 TEAM.

Eignungsnachweis PDF/A / OKSTRA-XML

PRAXIS EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG
Lange Straße 35 | D 99869 Pferdingsleben
www.praxis-edv.de | Tel.: +49 (0) 36258 566 0 | info@praxis-edv.de
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Standpunkt von Dr. Rainer Dulger

Wir brauchen eine neue Dynamik in der Wirtschaft und Arbeitswelt!
„Unternehmen haben sich in der Vergangenheit während 
Corona als sehr anpassungsfähig und innovativ erwiesen. 
Allerdings setzen Digitalisierung, Dekarbonisierung, demo-
grafischer Wandel und De-Globalisierung die Unternehmen 
einander überlappend unter Druck. Der internationale 
Wettbewerb sortiert sich neu und erzwingt für den Hoch-
lohnstandort Deutschland nicht nur die Revision zahl-
reicher Lieferketten – sondern auch eine Anpassung der 
bisherigen Arbeitsmodelle und Strukturen. All das verläuft 
unter den Randbedingungen eines Fach- und Arbeits-
kräftemangels.

Wir leben deshalb in Zeiten, die klare Analysen und be-
herztes Handeln erfordern. Deutschland steht vor den 
größten wirtschaftlichen Umwälzungen in der Geschichte 
der Bundesrepublik. Der Krisencocktail – Strukturwandel, 
Krieg, Inflation, Energieunsicherheit, Corona – ist eine ge-
fährliche Mischung. Die vergangenen 70 Jahre waren ge-
prägt von Wachstum und steigendem Wohlstand. Doch 
jetzt befinden wir uns an einem für unser Land kritischen 
Punkt. Die politischen Weichenstellungen, die wir in dieser 
Legislatur vornehmen, werden über die Wettbewerbsfähig-
keit und damit über die soziale Sicherheit Deutschlands in 
den kommenden Jahrzehnten entscheiden.

Wir werden in eine Ära des stagnierenden, wahrscheinlich 
sogar des schrumpfenden Wohlstands eintreten – wenn 
wir nicht gegensteuern. Doch die Handlungsnotwendigkeit 
scheint in der Politik nicht bei allen angekommen zu sein. 
Dabei sind die Fakten deutlich: Seit Jahren verliert 
Deutschland an internationaler Wettbewerbsfähigkeit. 
Deutschland ist auch kein Top-Standort mehr für In-
vestoren. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, ist das golde-
ne Zeitalter bald vorbei.

Der Tanker Deutschland muss neu auf Kurs gebracht wer-
den. Die Politik muss den Kompass und das Wetter richtig 
lesen – und endlich reagieren. Sonst droht eine Irrfahrt.

Folgende Maßnahmen sind entscheidend, damit der Be-
griff „Dynamik“ nicht nur eine leere Hülle bleibt:

1. Wir brauchen mehr Ehrgeiz bei der Veränderung! Die 
Zukunft liegt in mehr Wettbewerbsfähigkeit. Wir sollten 
uns Ziele setzen, die das größte und wirtschaftlich 
stärkste Land Europas wieder zur alten Stärke zurück 
verhilft. Ganz nach dem Motto: Fly with the eagels or 
scratch with the chickens?

2. Wir müssen wieder spitze werden wollen! Der Struktur-
wandel muss aktiv von uns Unternehmern gestaltet 
werden. Ein Strukturwandel lässt sich nicht zentral aus 
Berlin steuern! Wir müssen einfacher, schneller und 
flexibler werden. Der viel zu enge ordnungspolitische 
Rahmen, den der Staat setzt, wirkt wie ein schwerer 
Anker für die Wirtschaft. Aktuell verlieren wir Struktu-
ren, die nicht wiederkommen werden.

3. Wir brauchen mehr Lust auf Arbeiten! Die Arbeitswelt 
steht Kopf und wir müssen gemeinsame Lösungen fin-
den. Die Arbeitswelt verändert sich. Nicht nur aus 
Sicht der Arbeitgeber – noch wesentlicher sind die Ein-
stellungen der Beschäftigten zum Arbeitsleben. Gera-
de da erleben wir eine Revolution. Der Arbeitsmarkt 
hat sich zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. 
Unternehmen müssen sich überlegen, was sie Be-
werbern anbieten können, um im Wettbewerb um die 
schlausten und innovativsten Köpfe hervorzustechen.

4. Wir brauchen mehr Anerkennung wirtschaftlicher Stär-
ke! Nur mit einer starken Wirtschaft gibt es auch ein 
starkes Land. Die politisch Verantwortlichen in 
Deutschland stellen derzeit die Moral vor den 
wirtschaftlichen Erfolg. Gewinn wird diskreditiert, 
Eigentum nicht als Motor für Wohlstand gesehen, son-
dern als Bemessungsgrundlage für Substanzsteuern. 
Mit diesem Mindset wird nicht nur der Standort, son-
dern auch die Energiewende und der Kampf gegen 
den Klimawandel scheitern.

5. Und wir brauchen mehr Freiheit und weniger Voll-
kasko! Die Politik muss die Regulierungsbremsen 
lösen. Der Staat hat in der Krise Stärke gezeigt. Wirt-
schaftshilfen, Kurzarbeitergeld, Gaspreisbremse und 
die Abgabenfreiheit der Einmalzahlung – all das waren 
wichtige Maßnahmen, um die Wirtschaft zu stützen 
und Arbeitsplätze zu sichern. Wenn Märkte völlig aus 
dem Lot geraten, muss der Staat eingreifen. Aber wir 
müssen aufpassen, dass wir uns nicht an diesen all-
gegenwärtigen, unterstützenden Staat gewöhnen. Wir 
müssen wieder zu den Regeln der Sozialen Marktwirt-
schaft zurückfinden.

Um das klar zu sagen: Ich bin ein Anhänger der Sozialen 
Marktwirtschaft und der Sozialpartnerschaft. Aber in unse-
rem Land ist einiges aus der Balance geraten. Deshalb bin 
ich der Meinung: Wir brauchen eine neue Dynamik in der 
Wirtschaft und in der Arbeitswelt!"

Dr. Rainer Dulger, Arbeitgeberpräsident
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Qualifizierung bei der BG BAU
Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt – auch 
beim Thema Arbeitsschutz. Das Bildungsangebot der BG 
BAU umfasst eine große Auswahl an Themen in ver-
schiedenen Formaten mit unterschiedlichem Zeitumfang: 
Präsenzseminare, Online-Seminare, E-Learning-Kurse, 
Online-Lernmodule, Erklärfilme und Audio-/Video-Pod-
casts. Das digitale Bildungsangebot mit Online-Seminaren 
und weiteren Formaten steht Ihnen im BG BAU Lernportal 
(https://ogy.de/3mhr) zur Verfügung.

Um allen Unternehmen gleiche Teilnahmemöglichkeiten 
einzuräumen, kann die Zahl der Teilnehmenden pro Be-
trieb begrenzt werden. Interessierte aus Unternehmen, die 
nicht Mitgliedsbetrieb der BG BAU sind, können als Gast 
(mit Kostenübernahmeerklärung durch ihre Berufs-
genossenschaft) oder in bestimmten Fällen als Selbst-
zahler an den Seminaren teilnehmen, sofern freie Plätze 
verfügbar sind. 

Link zur Seminarbroschüre 2023 der BG BAU:  
https://ogy.de/yz7h

Fertigbauteile sicher handhaben
Fertigteile erleichtern das Bauen und verkürzen die 
Arbeitszeiten in Gefahrenbereichen. Fallen sie um, werden 
sie jedoch selbst zur Gefahr. Damit dies nicht geschieht, 

helfen vier Sicherheitshinweise, die die BG BAU in einer 
animierten Infografik zusammengetragen habt.

 � https://ogy.de/2llv

Digitale Tools unterstützen die Ausbildungspraxis
Die Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk stellt mit 
dem Werkzeugkoffer zum Ausbildungsmanagement sowie 
der Ausbildenden-App digitale Tools für die Ausbildungs-
praxis zur Verfügung. Sie unterstützen Unternehmen mit 
Informationen und Selbstlerninstrumenten zur Ausrichtung 
und Optimierung des betrieblichen Ausbildungsangebotes 
und sind kostenfrei. 

Details zur Ausbildende-App: www.ausbildende-app.de/

Details zum digitalen Werkzeugkoffer:
https://der-digitale-werkzeugkoffer.de/#start
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WIRTSCHAFTSPOLITIK

Alarmruf der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sowie der Industrie- und Handelskammern & Handwerks-
kammern in Sachsen-Anhalt

„Energiepolitik: Wunschdenken und Schönfärberei gefährden die Versor-
gungssicherheit!“

Das Maß ist voll! Am 2. Februar ist in Berlin ein Bericht der 
Bundesnetzagentur vorgestellt worden, dessen Ergebnis 
im Kern lautet, die Versorgungssicherheit mit Strom in den 
Jahren 2025 bis 2031 sei gesichert – selbst dann, wenn 
der Braunkohleausstieg auf das Jahr 2030 vorgezogen 
würde. Dieser Bericht beruht in weiten Teilen auf wirklich-
keitsfremden Annahmen und kann deshalb keinesfalls als 
seriöse Grundlage für eine zukunftsweisende Energie-
politik angesehen werden. Der Bundesminister für Wirt-
schaft und Klimaschutz allerdings hat nach eigenen An-
gaben genau das vor. Davor warnen die IHKn 
Halle-Dessau und Magdeburg, die Handwerkskammern  
Halle (Saale) und Magbdeburg, sowie  die Arbeitgeber- 
und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt (AWSA) aus-
drücklich!

„Wir wenden uns strikt dagegen, eine Energiepolitik des 
Wunschdenkens und der Schönfärberei zu betreiben bzw. 
fortzusetzen! Wer früher als 2038 aus der Braunkohle-
verstromung aussteigen will, der muss nachweisen, dass 
dies tatsächlich möglich ist. Und dies kann nur gelingen, 
wenn verlässliche Alternativen aufzeigt und umgesetzt 
werden. Die politische Realität indes zeigt das Gegenteil: 
Atomausstieg und Frackingverbot sind sakrosankt, büro-
kratische Hürden und Klageverfahren lähmen den Ausbau 
von Netzen sowie Photovoltaik- und Windkraftanlagen. 
Wer LNG-Terminals im Rekordtempo bauen kann, sollte 
die PS auch in anderen Bereichen auf die Straße bringen!

Dringend nötig: eine Agenda politischer Ver-
nunft für eine nachhaltige Energieversorgung!

Nachhaltige Energieversorgung ist klimafreundlich, ver-
lässlich und bezahlbar. Von diesem Ziel sind wir derzeit lei-
der noch weit entfernt. Wir fordern ein Umsteuern und 
schlagen dazu – basierend auf wenigen Grundsätzen – 
eine Agenda energiepolitischer Vernunft vor:

• Das Energiekostendämpfungsprogramm hilft nur, 
wenn die gegebenen Zusagen eingehalten werden. 

Das Geld muss endlich fließen! Die Gas- und 
Strompreisbremsen müssen verständlich, berechen-
bar und praktisch anwendbar sein. 

• Die hohen Strom- und Gaspreise können spürbar und 
dauerhaft nur gesenkt werden, wenn die Energie-
knappheit als Kernproblem erkannt und entschlossen 
bekämpft wird. Deshalb sind alle Quellen zu nutzen, 
alle Kapazitäten auszunutzen und alle Reserven zu 
erschließen. Rasch, entschlossen, konsequent – 
ohne ideologische Vorbehalte. Es muss alles in den 
Markt.

• Deutschland darf seine Energieversorgung niemals 
mehr in so extremer Weise von externen Lieferanten 
und einzelnen Energiequellen abhängig machen wie 
dies in der Vergangenheit der Fall war – durch 
Nutzung eigener Ressourcen!

• Energie muss jederzeit verlässlich und bedarfs-
gerecht zur Verfügung stehen. 

• Technologieoffenheit wahren! Kein Energieträger 
sollte per se ausgeschlossen werden. 

Unter Beachtung der oben skizzierten Grundsätze sieht 
nachhaltige Energiepolitik wie folgt aus:

Erneuerbare Energien: Es sind bürokratische Hürden zu 
beseitigen und gesetzliche Verfahrensschritte zu straffen, 
um den Netzausbau und auch den Ausbau von Windkraft- 
und Photovoltaikanlagen spürbar zu beschleunigen. 

Kernkraft: Es wäre – unter Nutzung fachwissenschaftlicher 
Expertise – zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen die 
drei derzeit noch am Netz befindlichen deutschen Atom-
kraftwerke auch über April 2023 hinaus am Netz bleiben 
und die drei am 31. Dezember 2021 abgeschalteten Kraft-
werke wieder ans Netz genommen werden können. Die 
Kernkraft immer wieder pauschal und undifferenziert als 
„Hochrisikotechnologie“ zu diffamieren und dabei von der 
Fachwissenschaft erarbeitete Erkenntnisse in ver-
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antwortungsloser Weise genutzten Reaktoren zu ignorie-
ren, wirkt wenig souverän. 

Kohle: Derzeit sind in Deutschland noch 22 Kohlekraft-
werke am Netz. Die Bundesnetzagentur (BNA) verweigert 
aus guten Gründen deren Abschaltung: Sie sind „system-
relevant“, das heißt für die Versorgungssicherheit und 
Netzstabilität derzeit noch unverzichtbar. Im Übrigen wird 
der Strombedarf mittel- und langfristig nicht ab-, sondern 
zunehmen. 

Gase: Bis zum Aufbau ausreichender Kapazitäten für 
grüne Gase sind die deutschen Schiefergasvorkommen 
durch umweltverträgliche Verfahren zu erschließen. 

Das Fazit: Wunschdenken und Schönfärberei sowie Igno-
ranz gegenüber Erkenntnissen und Empfehlungen ein-
schlägiger Fachwissenschaft gefährden eine nachhaltige 
Energiepolitik! Nötig sind weit mehr als bloße An-
kündigungen und unkoordinierte Einzelmaßnahmen. Eine 
verlässliche und bezahlbare Energieversorgung ist die 
Achillesferse der deutschen – zumal der mitteldeutschen – 
Industrie. Und diese wiederum stellt mit ihrer hohen Wert-
schöpfung die maßgebliche Quelle unseres Wohlstandes 
dar. Dekarbonisierung darf nicht Deindustrialisierung be-
deuten! Ansonsten droht mehr zerstört zu werden als „nur“ 
die beachtliche Wiederaufbauleistung in Ostdeutschland 
nach 1989/1990."

Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt | gek. PM vom 
03.02.2022 

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Messen
27. – 29. April 2023 in Karlsruhe 
RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE 
www.recycling-aktiv.com

17. bis 22. April in München 
BAU 2023  
https://bau-muenchen.com/de/

23. – 26. August 2023 in Nieder-Ofleiden 
11. steinexpo 
www.steinexpo.de

6. – 10. September 2023 in Neumünster 
68. NordBau 
https://nordbau.de/

9. – 11. Januar 2024 in Essen 
InfraTech 
www.infratech.de

13. – 17. Mai 2024 in München 
IFAT Munich 
https://ifat.de

11. – 14. September 2024 in Nürnberg 
GaLaBau 
www.galabau-messe.com

7. –13. April 2025 in München 
bauma 
www.bauma.de/
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Weitere Veranstaltungshinweise
1. März 2023 in Leipzig     
7. März 2023 in Dresden     
21. März 2023 in Magdeburg 
Beton-Seminare 2023 „Nachhaltig Planen und 
Bauen mit Beton”  
InformationsZentrum Beton GmbH  
www.beton.org

8. – 9. März 2023 in Weimar 
5. Tagung Nutzerorientierte Bausanierung 
Bauhaus-Universität Weimar 
www.nubau.de

6./7. März 2023 in Wuppertal   
27./28. März 2023 in Weimar 
Symposium „Verkehrssicherheit von Straßen“ 
2023 mit Auditorenforum 
Forschungsges. für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
www.fgsv.de

9. März 2023  
19. Symposium – KIT – Bauen mit Beton im 
Kreislauf – Recycling, Re-Use und Ressourcen-
schonung 
Beton web.akademie 
www.beton.org

9. – 10. März 2023 in Erfurt 
Gesteinstagung 2023 
Forschungsges. für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
www.fgsv.de

14./15. März 2023 in Bergisch Gladbach 
Kolloquium „Luftqualität an Straßen“ 2023 
Forschungsges. für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
www.fgsv.de

16. März 2023, Webseminar 
Deutscher Bautechnik-Tag   
Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein 
https://bautechniktag.de/

22./23. März 2023 in Veitshöchheim 
Erd- und Grundbautagung 2023 
Forschungsges. für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
www.fgsv.de

23. März 2023 in Dresden 
Symposium – Die Zukunft des Bauens mit 
Beton 
Beton web.akademie 
www.beton.org

28. März 2023 in Erfurt 
Teamentwicklung – mit Vielfalt zum Erfolg! 
Verband der Wirtschaft Thüringens 
https://ogy.de/e3vo

30. März 2023 in Leipzig 
14. Tagung Betonbauteile – Hintergründe, 
Auslegungen, Neue Tendenzen 
HTWK, Fachverband Beton- und Fertigteilwerke 
Sachsen/Thüringen, Beton web.akademie 
https://ogy.de/p6x7

1. April 2023 in Rochlitz 
Tag der offenen Tür des Geoportal Porphyr-
haus 
Geopark Porphyrland 
https://geopark-porphyrland.de

22. April 2023 
Tag der Erde 
Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH, GEOPARK Sachsens Mitte 
www.geopark-sachsen.de

26. – 27. April 2023 in Koblenz 
Kolloquium Intelligentes Verkehrsmanagement 
Forschungsges. für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
www.fgsv.de

27. April 2023 in Radebeul 
Bergbau trifft Bahntechnik 
GKZ Freiberg u. a. 
https://ogy.de/nrqy

30. April – 6. Mai 2023 
GKZ Stein Reise 2023 
GKZ Freiberg 
https://ogy.de/u5lj

3. – 4. Mai 2023 in Aachen 
Asphaltstraßentagung 2023 
Forschungsges. für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
www.fgsv.de
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5. Mai 2023 
Roadshow 2.0 
ard Baustoffwerke 
https://geomin.de

6. Mai 2023 
Tag der offenen Tür 
ERFURT Bildungszentrum 
https://ebz-verbund.de/

10. – 13. Mai 2023 in Freiberg 
15. Internationalen Symposiums für kontinuier-
liche Tagebautechnik (ISCSM 2023) 
TU Bergakademie Freiberg

11. – 13. Mai 2023 in Dresden 
51. Treffen des AK Bergbaufolgen 
Deutsche Geologische Gesellschaft – Geologische 
Vereinigung 
www.bergbaufolgen.de

11. – 13. Juni 2023 
Ostdeutsche Wirtschaftsforum 
Land der Ideen Management GmbH 
https://ostdeutscheswirtschaftsforum.de

12. – 13. Juni 2023, Webseminar 
DIN 1045 – Das neue Regelwerk mit Betonbau-
qualität (BBQ) – Was ändert sich im Betonbau 
Beton web.akademie 
www.beton.org

6. Juli 2023 in Dresden 
Sächsischer Rohstofftag 
Geokompetenzzentrum Freiberg 
www.gkz-ev.de/

14. – 19. August 2023 – Weitere Termine auf Website 
Berufsbegleitende Weiterbildungen für Fach-
kräfte der Keramikindustrie (Komplex 1 – 6) 
KI Keramik-Institut GmbH 
www.keramikinstitut.com

19. – 20. September 2023 in Karlsruhe 
Kolloquium Straßenbetrieb 2023 
Forschungsges. für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
www.fgsv.de

25. – 28. September 2023 in Dresden 
WISSYM 2023 – Internationales Bergbau-
symposium 
Wismut GmbH 
https://ogy.de/4n72

27. – 28. September 2023 in Halle/Saale 
Betonstraßentagung 2023 
Forschungsges. für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
www.fgsv.de
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Arbeitskreis "Betriebsleiter" 
in Großburgwedel [Veranstalter: UVMB, VBF Nord]

Weiterbildungslehrgang „Prüfung von Gesteinskörnungen“  
in Dresden [Veranstalter: UVMB, BAU-ZERT, TU Dresden]

Webseminar zum Arbeitsrecht – Urlaubsrecht 
online [Veranstalter: UVMB]

Arbeitskreis "Betonpumpen" 
in Erfurt [Veranstalter: UVMB]

Weiterbildungslehrgang „Prüfung von Gesteinskörnungen“  
in Dresden [Veranstalter: UVMB, BAU-ZERT, TU Dresden]

Seminar Ladungssicherung  
in Langelsheim [Veranstalter: UVMB, VBF Nord]

20. Rohstoffkolloquium   
in Schönebeck [Veranstalter: UVMB]

Arbeitskreis „Technik“ und „Juniorenkreis“ 
in Leipzig [Veranstalter: UVMB]

Verbandstage 2023 
in Berlin [Veranstalter: BAU-ZERT, UVMB]

67. BetonTage 
in Ulm [Veranstalter: FBF Betondienst GmbH]

11. steinexpo   
in Nieder-Ofleiden [Veranstalter: MIRO]

Thüringer Baustofftag 
Ort wird noch bekannt gegeben [Veranstalter: UVMB, Partner: TLUBN, IHK Ostthüringen]

70. Winterarbeitstagung der Steine- und Erdenindustrie   
in Telfs [Veranstalter: ISTE, UVMB und weitere Verbände]

Werk- und Prüfstellenleiterschulung 2024 
in Großburgwedel [Veranstalter: BAU-ZERT, BÜV Nord, VBF Nord, UVMB]

9. 
MÄRZ 23

15. – 16. 
MÄRZ 23

20. 
MÄRZ 23

21. 
MÄRZ 23

22. – 23. 
MÄRZ 23

27. 
APRIL 23

10. 
MAI 23

31. 
MAI 23

8. – 10. 
JUNI 23

20. – 22. 
JUNI 23

23. – 26. 
AUGUST 23

27. 
SEPTEMBER 23

14. – 17. 
JANUAR 24

23. – 24. 
JANUAR 24

GesteinsbaustoffeAsphalt BetonbauteileBeton & Mörtel Prüfstellen
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